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A. ALLGEMEINES 

GRUNDLAGEN UND UNTERLAGEN DES GUTACHTENS 

◼ Auftragserteilung durch das Bezirksgericht Salzburg per Beschluss GZ 5 E 3536/24s-8 vom 

08.11.2024 und GZ 5 E 3536/24s-9 (Berichtigung) vom 14.11.2024 

◼ Einholung eines Grundbuchauszuges (eingeschränkt auf BLNR22) am 18.11.2024 

◼ Einsichtnahme in die digitale Katastermappe (über SAGIS) am 09.01.2025 

◼ Örtliche Befundaufnahme samt Erstellung einer Fotodokumentation am 09.01.2025 (von 10.00 

bis 10.30 Uhr) in Anwesenheit von  (Eigentümerin, verpflichtete Partei) sowie 

Frau SV Sylvia Anschuber mit Frau Sabrina Stumpfl. Befundaufnahme der äußeren Begebenheiten 

und Einschätzung der Lage. 

◼ Erhebungen im Bauakt im Planarchiv der Stadtgemeinde Salzburg und am Grundbuch des Be-

zirksgerichtes Salzburg 

◼ Erhebungen über E-Government (Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) am 04.02.2025 

◼ Einsichtnahme in das elektronische Altlastenportal des Umweltbundesamtes am 04.02.2025 

◼ Erhebungen über die Mikro- und Makrostandortqualität der Liegenschaft 

◼ Literaturnachweis: 

 Stabentheiner: LiegenschaftsbewertungsG (LBG) 1992, 2. erweiterte Auflage 2005, Manz Verlag Wien 

 ÖNORM B 1802-1: 2022-03-01 Liegenschaftsbewertung, B 1802-2: 2008-12-1 DCF-Verfahren und B 1802-3: 2014-

08-01 Residualwertverfahren, ON Österreichisches Normungsinstitut/Austrian Standards Institute, Wien 

2022/2008/2014 

 ÖNORM B 1800: Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken, Österreichisches Normungsinstitut, Wien 

2013 

 Naegeli/Wenger: „Der Liegenschaftenschätzer”, Schulthess Polygraph. Verlag Zürich, 4. vollst. überarbeitete Auflage 

 Simon/Cors/Halaczinsky/Teß: „Handbuch der Grundstückswertermittlung“, Verlag Vahlen, München, 5. neubearbeitete 

Auflage 

 Kleiber: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023, Reguvis Fachmedien GmbH 

 Kranewitter: Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage 2017, Wien  

 Ross/Brachmann/Holzner: Ermittlung des Verkehrswerts von Grundstücken und des Wertes baulicher Anlagen, 29. Aufl. 

2005 

 Bienert, Sven, Klaus Wanger Hrsg.: Bewertung von Spezialimmobilien, Risiken, Benchmarks und Methoden, 2018, 

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 

 Dirnbacher: Das MRG i.d.F. der Wohnrechtsnovelle 2006, Wien 2006, ÖVI Immobilienakademie/Dirnbacher 

 Kothbauer/Malloth/Rücklinger: Kommentar und Texte zum Miet- und Wohnrecht 2006, Wien 2006, Fachverband der 

Immobilien- und Vermögenstreuhänder 

 TEGoVA, The European Group of Valuers’ Associations: European Valuation Standards, 10th Edition 2025 

 IVSC: International Valuation Standards, IVS, 2022 

 RICS: RICS Valuation – Professional Standards 2022 (the Red Book)  

 Bienert/Funk (Hrsg.): Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage 2022, ÖVI-Edition 

 Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Landesverband Stei-

ermark und Kärnten: Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen und Anlagenteile, Graz Juni 2020 

 BKI Baukosteninformationszentrum deutscher Architektenkammern, BKI Baukosten Positionen Neubau 2021, BKI Bau-

kosten Gebäude Altbau 2022, Stuttgart 2021,  
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 Immobilienpreisspiegel 

 Immolex/SV-Zeitung/Österreichische Immobilienzeitung/Österreichische Zeitung für Liegenschaftsbewertung 

ALLGEMEINE ANNAHMEN UND VORAUSSETZUNGEN DER BEWERTUNG 

◼ Das Gutachten wird nach den Bewertungsmethodiken des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 

1992, BGBl. 1992/150 erstellt. Es wird der Verkehrswert gem. § 2 Abs 2 LBG ermittelt. 

◼ Es gelten die Begriffsdefinitionen nach ÖNORM B 1801-1, ÖNORM B 1801-2, ÖNORM B 1802-1, 

ÖNORM B 1802-2 und ÖNORM B 1802-3. Insbesondere gilt das für den im Ertragswertverfahren 

nach § 5 LBG erforderlichen Zinssatz, welcher im § 10 Abs. 2 und Abs. 5 LBG als „Kapitalisie-

rungszins“ bezeichnet wird. Dieser entspricht per Definition dem „Liegenschaftszins“ in der 

ÖNORM B1802-1 und wird im Folgenden nur noch Liegenschaftszins genannt. 

◼ Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gem § 2 Abs 2 LBG ermit-

telte Verkehrswert nie ein stabiler Gleichgewichtspreis iS der volkswirtschaftlichen Theorie eines 

vollkommenen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex definitionem unvollkommene 

Märkte, weshalb es nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen Gleichgewichtspreis, also 

nicht eine Marktmiete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt usw. sondern immer eine mehr oder 

weniger große Streuung – eine marktkonforme Bandbreite – geben kann. Dementsprechend ist 

der im Gutachten ausgewiesene Verkehrswert mit einer entsprechend großen Bandbreite nach 

oben oder unten zu sehen. Die angesprochene Bandbreite ist direkt abhängig von der Anzahl und 

der Qualität vorliegender Marktdaten. 

◼ Bei der Ermittlung des Verkehrswertes bei Liegenschaften, die üblicherweise der Ertragserzielung 

oder der betrieblichen Nutzung dienen, ist die Umsatzsteuer nicht berücksichtigt, da die Vorsteu-

erabzugsmöglichkeit besteht. In allen anderen Fällen werden die Werte einschließlich der Um-

satzsteuer angesetzt. Hingewiesen wird ausdrücklich auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen 

des Budgetbegleitgesetzes 2016. Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20 

% Umsatzsteuer verwertet werden, ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzu-

zurechnen – eine eventuelle Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende 

Sache ohne Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verkauft, sind eventuelle bereits geltend 

gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu berichtigen. 

◼ Weiters wird festgehalten, dass die in einer Bewertung in Ansatz gebrachten Instandhaltungs- 

und Instandsetzungskosten auf Basis der vorliegenden Eigentümer- und Bestandverhältnisse ex-

klusive Umsatzsteuer ermittelt wurden. Hingewiesen wird, dass durch die mit 01.09.2012 in Kraft 

getretene Neuregelung hinsichtlich der Umsatzsteuerverrechnung nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass sich bei künftigen Eigentümer- oder Mieterwechseln ein Wegfall der Berechtigung zum 

Vorsteuerabzug ergeben kann, wodurch sich die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten um 

die Vorsteuer erhöhen. Dieser Umstand ist mangels konkreter, derzeit vorliegender Anhaltspunkte 

zum Bewertungsstichtag in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. 

◼ Die Verkehrswertermittlung erfolgt geldlastenfrei, Kaufnebenspesen sind nicht berücksichtigt. 

◼ Der Bau- und Erhaltungszustand des Objektes wurde anlässlich der Befundaufnahme durch Au-

genschein und ausschließlich in zerstörungsfreier Form festgestellt. Detaillierte Untersuchungen 

des Bauzustandes, der Statik, der Installationen und technischen Einrichtung des Gebäudes er-

folgten nicht. Für eine bestimmte Brauchbarkeit und Funktionsfähigkeit der beschriebenen Anla-

gen und Einrichtungen kann somit keine Haftung übernommen werden. Damit sind möglicher-

weise Mängel, über die in der Befundaufnahme genannten hinaus, gegeben. Sollten Mängel über 



 
 
 

Blatt      7 von 82  

Schätzung der 134/1234 Miteigentumsanteile BLNR22 verbunden mit WE an der Einheit W 7 

der Liegenschaft EZ 80358 Grundbuch 56537 Salzburg in 5020 Salzburg, Sterneckstraße 3 

die offen erkennbaren und hier angeführten hinaus gegeben sein, ist das Gutachten zu überar-

beiten. Dieses Gutachten stellt damit kein Gutachten über den allgemeinen Erhaltungszustand 

des Hauses im Sinne des § 37 Abs 4 WEG 2002 respektive der ÖNorm B1300 idgF dar. Somit sind 

nur sichtbare Mängel und Schäden bzw. der Sachverständigen bekanntgegebene Mängel im Gut-

achten beurteilt.  

◼ Gemäß österr. Elektrotechnikgesetz (ETG 1992) – ist sicherzustellen, dass ein 30 mA FI-Schutz-

schalter bei Vermietung einer Wohnung im Sinne § 2 Abs. 1 MRG vorhanden ist. Im Hinblick auf 

§ 7a ETVO 2002/A2 ist bei einem Mieterwechsel (MV gem. § 2 Abs. 1 MRG) weiters ein Prüfbericht 

durch einen befugten und niedergelassenen Elektrotechniker betreffend Sicherstellung, dass die 

elektrische Anlage der Wohnung den Bestimmungen des ETG 1992 entspricht, vorzulegen. An-

lässlich der Befundaufnahme konnte von der gef. Sachverständigen nicht eindeutig festgestellt 

werden, dass die elektrotechnische Einrichtung den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. All-

fällige zur konsensmäßigen Herstellung anfallende Kosten wären vom ausgewiesenen Verkehrs-

wert in Abzug zu bringen. 

◼ Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens werden nur insoweit getroffen, wie sie 

für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 

◼ Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie der Sachver-

ständigen bekannt gegeben wurden. Es wurden diesbezüglich keine Informationen bekannt ge-

geben. Der ausgewiesene Wert des Gutachtens basiert auf der Annahme, dass keine außerbü-

cherlichen Rechte und Lasten vorliegen. 

◼ Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (DKM) Einsicht genommen wurde und die 

darin dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden. 

◼ Der ausgewiesene Wert des Gutachtens versteht sich unter der Annahme der sofortigen Veräu-

ßerbarkeit der Liegenschaft. 

◼ Sofern nicht anders angegeben, werden gegebenenfalls vorliegende Grundbuchseintragungen im 

A2- und C-Blatt als bewertungsneutral angesehen. 

◼ Es wird davon ausgegangen, dass sich zwischen dem Bewertungsstichtag, dem Datum der Be-

fundaufnahme, des Grundbuchauszuges sowie der erhaltenen Informationen und Unterlagen 

keine Änderungen ergeben haben. Sollte dies dennoch der Fall sein, so wird explizit darauf hin-

gewiesen, dass diese Veränderungen auch zu Änderungen des ausgewiesenen Ergebnisses führen 

können. 

◼ Die beauftragte Sachverständige geht aufgrund der getätigten Recherchen und erhaltenen Infor-

mationen davon aus, dass es sich bei den Baulichkeiten auf der bewertungsgegenständlichen 

Liegenschaft um kein Superädifikat handelt. 

◼ Eine Prüfung behördlicher Genehmigungen, öffentlich-rechtlicher Auflagen und rechtmäßiger Nut-

zungen wurde von der Sachverständigen durch Einsichtnahme in den Bauakt durchgeführt. Es 

wird davon ausgegangen, dass alle diesbezüglichen erforderlichen und notwendigen Bewilligun-

gen in Rechtskraft bestehen und aufrecht sind. Sollten sich hier neue wertverändernde Erkennt-

nisse ergeben, so ist eine entsprechende Nachbewertung vorzunehmen. 

◼ Der Sachverständigen wurde kein Energieausweis im Sinne des Energieausweis-Vorlagegesetzes 

übergeben. Daher erfolgt die Bewertung unter der Prämisse einer dem Alter und der Art des 

Gebäudes entsprechenden Gesamtenergieeffizienz gemäß § 7 EAVG.   
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Weiters weist die Sachverständige darauf hin, dass die Kosten der Errichtung eines für Verkauf 

oder Bestandgabe erforderlichen Energieausweises bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt 

wurden. 

BESONDERE VORAUSSETZUNGEN UND ANNAHMEN DER BEWERTUNG 

◼ Beim gegenständlichen Wertermittlungsgutachten handelt es sich ausschließlich um ein Verkehrs-

wertgutachten, es wurde nur für den unter dem Punkt „Zweck des Gutachtens“ angeführten Ver-

wendungszweck erstellt. 

◼ Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Verkehrswert gem § 2 Abs 2 LBG ermittelt wurde. 

Dieser Verkehrswert ist ex definitionem nicht ident mit einem Beleihungswert. 

◼ Die Flächenausmaße und Nutzungen wurden anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen 

ermittelt. Eigene Vermessungen durch die fertigende Sachverständige wurden nicht durchgeführt. 

Eine Gewähr für die Richtigkeit des Flächenausmaßes kann daher nicht übernommen werden. 

GRUNDLAGEN DES AUFTRAGES 

◼ Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Wertermittlung einfließender Faktoren, insbesondere 

der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis keine mit mathema-

tischer Exaktheit feststehende Größe sein. 

◼ Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, behält sich die Sachverständige ausdrücklich die Än-

derung oder Ergänzung des Gutachtens vor. Das Gutachten wird auf die angeführten Unterlagen 

und Informationen aufgebaut. Daraus ergibt sich, dass neue Unterlagen oder Informationen zu 

einer Änderung des Gutachtens führen können. 

◼ Für allenfalls eintretende Schadensfälle ist die Haftung auf Grundlage der von der fertigenden 

Sachverständigen erbrachten Leistungen für den einzelnen Schadensfall, soweit gesetzlich zuläs-

sig, mit insgesamt € 1.000.000,00 begrenzt. Die zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen 

gelten als vereinbart. 

◼ Haftungen der Sachverständigen Dritten gegenüber sind ausgeschlossen. 

◼ Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit, es besteht Urheber-

schutz. 

SACHVERSTÄNDIGE 

Das gegenständliche Gutachten wurde von der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachver-

ständigen Sylvia Anschuber erstellt. 

BILD-, TON- UND VIDEOAUFZEICHNUNGEN – DSG 

Anlässlich der Befundaufnahme wurden Bild-, Video- und Tonaufnahmen zu Dokumentationszwecken an-

gefertigt. Die bei der Befundaufnahme anwesenden Personen wurden über die ihnen zustehenden Rechte 

iS des Datenschutzgesetzes belehrt und haben dieser Dokumentation ausdrücklich zugestimmt. 
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VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 

Die der gefertigten Sachverständigen übergebenen bzw. zur Verfügung stehenden Unterlagen sind unter 

dem Punkt „Grundlagen und Unterlagen“ umfassend aufgelistet. Darüber hinausgehende Unterlagen wur-

den der Sachverständigen nicht beigebracht und können bei der Wertermittlung daher keine Berücksich-

tigung finden. 

RECHERCHEZEITRAUM 

Der Recherchezeitraum beginnt mit der Einholung oder Erteilung der ersten für die Erstellung des Gut-

achtens notwendigen Information und endet mit der Einholung der letzten für die Wertermittlung not-

wendigen Information.  

Die Recherchen der beauftragten Sachverständigen beginnen im konkreten Fall mit dem Zeitpunkt der 

Auftragserteilung und endeten am 21.02.2025. Dementsprechend werden nach diesem Zeitpunkt be-

kanntgegebene oder erhaltene Informationen, übermittelte Unterlagen oder Urkunden bzw. neue Er-

kenntnisse oder sonstige wertbestimmende Umstände nicht berücksichtigt. 
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B. BEFUND 

MAKROSTANDORT 

1. Lage im Großraum1 

Die Landeshauptstadt Salzburg liegt an der Salzach mitten im Salzburger Becken. Salzburg ist die viert-
größte Stadt Österreichs. Im Nordwesten grenzt Salzburg an Freilassing, das übrige Stadtgebiet grenzt 
an den Bezirk Salzburg-Umgebung. 

 
Salzburg ist ein bedeutender Messe- und Kongressstandort mit vielen Handels- und Dienstleistungsbe-
trieben sowie einem leistungsfähigen Tourismusbereich. Daneben ist die Stadt durch die Salzburger Fest-

spiele international bedeutsam, was ihr den weiteren Beinamen „Festspielstadt“ einbrachte. 
Salzburg ist Verkehrsknotenpunkt für je eine der wichtigsten West-Ost- sowie transalpinen Straßen- und 
Schienenrouten Europas. 
 

Basisdaten2 

Fläche: 65,65 km² 

Höhe: 424 m ü. A. 

Einwohner: 157.399 (1. Jän 2024) 

Bevölkerungsdichte: 2.397 Einw. pro km² 

 
Die Stadt gliedert sich unabhängig von den historischen Katastralgemeinden in 24 Stadtteile und drei 
angrenzende Landschaftsräume. Den historischen Kern der Stadt bildet die Altstadt links und rechts der 
Salzach (Stadtteil Salzburger Altstadt), an die die alten, zeitlich bis ins Mittelalter zurückreichenden Vor-

städte Mülln und Nonntal anschließen. 
 

Salzburg ist in 14 Katastralgemeinden aufgeteilt: Salzburg, Maxglan, Morzg, Gnigl, Itzling, Aigen I, Lie-
fering I und Leopoldskron. Am Stadtrand befinden sich Bergheim II, Gaisberg I, Heuberg I, Hallwang II, 
Siezenheim II und Wals II. 

2. Wirtschaftliche Faktoren3 

Salzburg bietet mit zwischen Wien und München beste Voraussetzungen für erfolgreiches Wirtschaften - 
auch durch hervorragende und leistungsfähige Verkehrsanbindungen per Bahn, Flugzeug und Straßen. 
Als zentraler Ort ist die Stadt Salzburg auch für den angrenzenden 'Euregio Raum in Bayern' Verwal-
tungs- und Dienstleistungszentrum, Universitätsstadt und Kulturmetropole. 
 

Salzburg ist Heimat zahlreicher Unternehmenszentralen national und international tätiger Konzerne, ins-
gesamt überwiegt eine klein und mittelbetriebliche Struktur. 
 
Es dominieren Branchen wie Handel, Fremdenverkehr, unternehmensnahe Dienstleistungen und Unter-
nehmen mit Bezug zu high tech und hoher Forschungs- und Entwicklungsintensität. 
Die ganzjährig hohe Lebens- und Freizeitqualität, ein hohes Maß an Sicherheit und die weltweite Bekannt-

heit der Stadt Salzburg bilden wesentliche weiche Standortfaktoren für Unternehmen. 

 
1 Quelle: www.wikipedia.org 
2 Quelle: www.wikipedia.org 
3 Quelle: www.stadt-salzburg.at 
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MIKROSTANDORT 

1. Lageplan 

Die Liegenschaft, in der sich die bewertungsgegenständlichen Liegenschaftsanteile befinden, liegt im 
Stadtgebiet von Salzburg, im Stadtteil Schallmoos (Ortsteil: Schallmoos West) direkt an der Sterneck-
straße. Der Hauptbahnhof ist zu Fuß in rund 800 m erreichbar. In der Umgebung befinden sich verschie-
dene Wohn- und Geschäftshäuser. Der Hauszugang befindet sich straßenseitig im Süden, der nördliche 
Teil der Liegenschaft stellt sich als Gartenfläche dar. Auf der Liegenschaft befinden sich keine Parkplatz-

flächen. 

 

Luftbild, Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 

  



 
 
 

Blatt      12 von 82  

Schätzung der 134/1234 Miteigentumsanteile BLNR22 verbunden mit WE an der Einheit W 7 

der Liegenschaft EZ 80358 Grundbuch 56537 Salzburg in 5020 Salzburg, Sterneckstraße 3 

2. Standortbewertung 

◼ Öffentliche Verkehrsanbindung 

Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist als sehr gut zu bezeichnen. Die nächstgelegene 
Bushaltstelle „Salzburg Bayerhamerstraße“ der bedienenden Linien 2 und 12 ist in rund 95 m 
Fußweg erreichbar. Die genaue Situierung der Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel ist aus 

nachstehender Grafik ersichtlich: 

 

Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 

◼ Anbindung an den Individualverkehr 

Die Liegenschaft liegt an der Sterneckstraße und ist daher grundsätzlich an das Verkehrsnetz 
angebunden. Eine direkte Zufahrtsmöglichkeit bzw. Parkmöglichkeit auf Eigengrund ist nicht vor-
handen, die Sterneckstraße verläuft direkt an der Liegenschaft. 

 

Lage und Anbindung der Liegenschaft an den Individualverkehr, Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 
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◼ Funksender in der Umgebung 

Im unmittelbaren Nahebereich bestehen laut nachstehender Grafik folgende Mobilfunk-Sendean-
lagen: 

  

 

Auszug aus dem Senderkataster, Quelle: www.senderkataster.at 
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◼ Lärminformation 

 

Auszug aus dem Lärmkataster, Quelle: www.laerminfo.at 

Die Sachverständige hat eine Abfrage in der Lärmkarte des Bundesministeriums für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie durchgeführt. Die Liegenschaft befindet 
sich dem vorstehenden Kartenausschnitt zufolge im lärmbeeinflussten Bereich des „Straßenver-
kehrs“, mit einem durchschnittlichen Schallpegel von 55 – >75 dB im Freien. Ergänzend wurden 
Abfragen in den Lärmkarten „Schienen- und Flugverkehr“ durchgeführt. In keiner dieser Karten 
befindet sich die Liegenschaft innerhalb des lärmbeeinflussten Bereichs. 
 

Typische Schallpegel  

Schallpegel Schallquelle (Abstand)  

50 dB leise Radiomusik, Vogelgezwitscher (1m)  

55 dB Radio/TV in Zimmerlautstärke (1m)  

60 dB Gespräch (1m)  

65 dB Nähmaschine (1m)  

70 dB Staubsauger, Haartrockner (1m)  

75 dB PKW (10m)  

80 dB Starker Verkehr, LKW (10m)  
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◼ Infrastruktur4 

 

 

Übersicht über wichtige infrastrukturelle Einrichtungen; Quelle: www.immounited.com 

In der näheren Umgebung befinden sich zahlreiche infrastrukturelle Einrichtungen. 

Aufgrund der vorliegenden Ausgangssituation kann man – bezogen auf die infrastrukturelle Ver-

sorgung – von einer sehr guten Lage der Liegenschaft sprechen.  

Anmerkung:  verwendete Lagekriterien 

Sehr gut Citylage mit hoher Frequenz und hohem Nachfragepotential oder Cottagelage 
Gut  stadtnahe Lage, gute Frequenz und gutes Nachfragepotential 
Mittel  Dezentrale Lage, mittlere Frequenz, mittleres Nachfragepotential 

Schlecht Dezentral, kaum Frequenz, eingeschränktes Nachfragepotential 
Sehr schlecht Problemlage  

 
4 Quelle: www.immounited.com 
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GRUNDSTÜCKSDATEN 

1. Grundbuchauszug (eingeschränkt auf BLNR22) 

KATASTRALGEMEINDE 56537 Salzburg                              EINLAGEZAHL 80358 

BEZIRKSGERICHT Salzburg 

******************************************************************************* 

*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 

***    B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 22                       *** 

***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 8402/2024 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 

  1392/34    GST-Fläche               440 

             Bauf.(10)                182 

             Gärten(10)               258  Sterneckstraße 3 

Legende: 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

   1  a 9121/1965 Sicherheitszone hins aller Gst KG Salzburg 

   2    gelöscht 

************************************* B *************************************** 

  22 ANTEIL: 134/1234 

      

      ADR: Sterneckstr. 3   5020 

      c 2019/1985 Wohnungseigentum an W 7 

      k 8879/2003 IM RANG 6293/2003 Kaufvertrag 2003-07-24 Eigentumsrecht 

************************************* C *************************************** 

  25    auf Anteil B-LNR 22 

      a 21011/1996 Schuldschein und Pfandurkunde 1995-11-15 

          PFANDRECHT                                               1,600.000,-- 

          16 % Z, 18 % VuZZ, NGS 480.000,-- für Raiffeisenkasse Kuchl 

          registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 

      b 21011/1996 Vollstreckbarkeit gem § 3 NotO 

      c 21011/1996 VORRANG von LNR 25 vor 17 20 22 23 

  36    auf Anteil B-LNR 22 

      a 4514/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (14 C 258/24t) 

  38    auf Anteil B-LNR 22 

      a 7362/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

          Hereinbringung von vollstr EUR 92.072,24 s.A. und Kosten 

          EUR 1.640,08 für Raiffeisenbank Kuchl-St. Koloman eGen 

          (FN 70108a) 

          5 E 3536/24s 

  39    auf Anteil B-LNR 22 

      a 8402/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (31 C 988/24w) 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 

******************************************************************************* 

Grundbuch 18.11.2024 08:44:33 

 

1.1 Erläuterungen zum Grundbuch 

Von den Bezirksgerichten wird für jeden Bezirksgerichtssprengel ein Grundbuch geführt, aus dem die 
Rechtsverhältnisse an den im Sprengel befindlichen Liegenschaften ersichtlich sind. Die Grundbuchspren-

gel sind in Übereinstimmung mit dem von den Vermessungsbehörden geführten Verzeichnis (Grundka-
taster) in Katastralgemeinden (KG) unterteilt. Das Grundbuch ist öffentlich, das Recht auf Einsichtnahme 
und Anfertigung von Auszügen oder Abschriften steht jedermann zu. Seit der Umstellung auf automa-
tionsunterstützte Datenverarbeitung (ADV) ist dies bei den Grundbuchsgerichten sowie bei den mit ent-
sprechenden Anschlüssen ausgestatteten Notaren, Rechtsanwälten oder Immobilientreuhändern möglich. 
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Lediglich das Personenverzeichnis (Verzeichnis der Liegenschaftseigentümer) ist nicht öffentlich einseh-
bar, sondern nur den Eigentümern selbst bezüglich der sie betreffenden Daten oder Personen zugänglich, 
die ein rechtliches Interesse nachweisen können (z.B. Notare in Verlassenschaftsangelegenheiten). 

Die Grundbuchskörper (aus einem oder mehreren mit Nummern versehenen Grundstücken bestehend) 
bilden jeweils eine mit einer Einlagezahl (EZ) versehene Grundbuchseinlage. Jede Einlage enthält im 
Gutsbestandsblatt (A-Blatt) die zum Grundbuchskörper gehörenden Grundstücke, ihr Ausmaß und ihre 
Benützungsart (z.B. Baufläche, Wald, landwirtschaftliche Nutzung) sowie die mit dem Grundstück ver-
bundenen Rechte (z.B. als herrschendes Gut bei Dienstbarkeiten) und öffentlich-rechtliche Beschränkun-
gen. Im Eigentumsblatt (B-Blatt) scheint das Eigentumsrecht (bei Miteigentum mit Anteil) mit allfälligen 
persönlichen Beschränkungen des Eigentümers (z.B. Minderjährigkeit) auf. Das Lastenblatt (C-Blatt) ent-

hält alle die Liegenschaft belastenden dinglichen Rechte (z.B. Hypotheken, Dienstbarkeiten als dienendes 
Gut) sowie Vor- und Wiederkaufsrechte und Belastungs- und Veräußerungsverbote. 
 
Laut Erhebungen der fertigenden Sachverständigen im Grundbuch setzt sich das Areal aus folgenden 
Flächen zusammen: 

 

EZ Gst.Nr. Grundstücksfläche BA (Nutzung) 

80358 1392/34 182 m² Bauflächen (Gebäude) 

  258 m² Gärten (Gärten) 

Gesamtfläche 440 m²  

 
Ein Ausweis der Flächen im Grenzkataster ist noch nicht erfolgt. 

2. Auszug aus der digitalen Katastermappe und Grundstückskonfiguration 

 

Auszug aus der digitalen Katastermappe; Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 

Die Grundlage der Bewertung basiert auf den im Katasterplan hellblau ausgewiesenen Grundstücksgren-
zen. 
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2.1 Grundstückskonfiguration 

Das Grundstück 1392/34 weist eine Fläche von 440 m² laut Grundbuch auf. Es ist polygonal geformt und 
eben. 

 

Auszug aus dem Höhenschichtlinienplan; Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 
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3. Bebauungsbestimmungen 

3.1 Bebauungsplan 

Nach dem nachstehend abgebildeten Bebauungsplan der Grundstufe Schallmoos-West 2/G2 sind für die 
Liegenschaft eine Zahl der oberirdischen Geschoße von IV und eine zulässige Nutzung nach Mindest- bzw. 

Höchstanteil Wohnnutzung bezogen auf die Geschoßebene mit 0 – 80 % festgelegt. Aus dem Bebauungs-
plan sind eine Baugrenzlinie sowie eine Bau- und eine Straßenfluchtlinie ersichtlich. Das Erfordernis von 
Aufbaustufen für das gesamte Planungsgebiet wurde kenntlichgemacht. Der Verlauf der Bundesstraße ist 
erkennbar. 

 

Auszug aus dem Bebauungsplan der Grundstufe; Quelle: www.stadt-salzburg.at 
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◼ Altstadt – Schutz und Erhaltung 

Festzuhalten bleibt, dass das Objekt im Schutzgebiet gemäß § 1 Abs 2 Salzburger Altstadterhaltungsge-
setz 1980 (Schutzzone II „Gründerzeitgebiete“) liegt. 

 

Auszug aus dem Kulturgüterschutz; Quelle: www.stadt-salzburg.at 

 

Auszug aus der Altstadterhaltung; Quelle: www.stadt-salzburg.at 
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◼ UNESCO Weltkulturerbe 

 

Auszug aus dem Kulturgüterschutz; Quelle: www.stadt-salzburg.at 

 

Auszug aus dem Welterbe; Quelle: www.stadt-salzburg.at 



 
 
 

Blatt      22 von 82  

Schätzung der 134/1234 Miteigentumsanteile BLNR22 verbunden mit WE an der Einheit W 7 

der Liegenschaft EZ 80358 Grundbuch 56537 Salzburg in 5020 Salzburg, Sterneckstraße 3 

3.2 Flächenwidmung 

 

Auszug aus dem Flächenwidmungsplan; Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 

 

Auszug aus dem Flächenwidmungsplan; Quelle: www.stadt-salzburg.at 

Die Liegenschaft weist im Flächenwidmungsplan die Widmung „Bauland – Erweitertes Wohngebiet“ auf. 

Die Kenntlichmachung der Altstadterhaltungszone ist im Plan ersichtlich. 
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Auszug aus dem Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 (SROG 2009): 
 
Bauland 
§ 30 
(1) Die Nutzungsart Bauland gliedert sich in folgende Kategorien:  
… 
2.Erweitertes Wohngebiet (EW): in einem solchen sind zulässig: 
a) Wohnbauten und dazu gehörige Nebenanlagen; 

b) bauliche Anlagen für Betriebe, die keine erhebliche Geruchs- oder Lärmbelästigung, sonstige Luftverunreinigung 
oder Erschütterung für die Nachbarschaft und keinen übermäßigen Straßenverkehr verursachen; 
c) bauliche Anlagen für Erziehungs-, Bildungs- und sonstige kulturelle und soziale Aufgaben sowie der öffentlichen 
Verwaltung; 
2a. Gebiete für den förderbaren Wohnbau (FW): in einem solchen sind zulässig: 
a) Wohnbauten, die im Hinblick auf ihre Verwendung, Wohnnutzfläche und Bebauungsdichte nach wohnbauförderungs-
rechtlichen Vorschriften des Landes förderbar sind; 
b) zu Wohnbauten gehörige Nebenanlagen; 
c) in untergeordnetem Ausmaß bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet zulässig sind (Z 2 lit b und c), inner-
halb von mehrgeschoßigen Wohnbauten gemäß der lit a; 
… 
 

Auszug aus dem Salzburger Altstadterhaltungsgesetz 1980: 
 

I. Schutz der Salzburger Altstadt sowie der Gründerzeitgebiete 
Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 
… 
(2) Historisch bedeutsam und erhaltenswürdig ist außerhalb der Altstadt von Salzburg das durch die Bebauung aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Gründerzeit) und aus den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
charakterisierte Gebiet. 
… 
Quelle: www.ris.bka.gv.at 
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4. Umwelt 

4.1 Naturgefahren - Bundeswasserbauverwaltung 

 

 

Auszug aus dem Gefahrenzonenplan der Bundeswasserbauverwaltung; Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 

Aus dem vorstehenden Gefahrenzonenplanauszug der Bundeswasserbauverwaltung ist die Lage 
der Liegenschaft außerhalb eines Gefahrenbereiches zu erkennen.  
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4.2 Naturgefahren Wildbach- und Lawinenverbauung 

 

 

Auszug aus den Naturgefahren – Wildbach- und Lawinenverbauung; Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 

Aus dem vorstehenden Gefahrenzonenplanauszug der Wildbach- und Lawinenverbauung ist die 
Lage der Liegenschaft außerhalb eines Gefahrenbereiches zu erkennen. 
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◼ Naturgefahren – HORA-Pass 

 

Auszug aus dem HORA-Pass; Quelle: https://hora.gv.at/ 
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4.3 Naturschutz 

◼ Biotopkartierung 

 

Auszug aus dem „Naturschutz - Biotopkartierung“; Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 

Der oben ersichtliche Auszug zeigt die Lage der Liegenschaft außerhalb eines Biotops nach dem 
Salzburger 

Naturschutzgesetz 1999. 
 

◼ Naturschutzbuch 

 

Auszug aus dem „Naturschutz - Naturschutzbuch“; Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 

Aus dem vorstehenden Auszug aus dem SAGIS ist die Lage der Liegenschaft außerhalb eines 
Schutz- oder Schongebietes nach dem Salzburger Naturschutzgesetz 1999 erkennbar. 
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4.4 Wasserversorgung 

 

Auszug aus der „Wasserversorgung“; Quelle: www.salzburg.gv.at/sagis 

Der vorstehende Auszug zeigt die Lage der Liegenschaft außerhalb eines Schutz- oder Schonge-
bietes der Trinkwasserversorgung und innerhalb des Trinkwasserversorgungsgebietes „GD Stadt 
Salzburg, TWA“. Auf dem Grundstück befinden sich keine eigenen Brunnen oder Quellen. 

◼ Leitungsplan 

 

Auszug aus dem Leitungsplan; Quelle: www.ila.salzburg-ag.at 

Der oben ersichtliche Auszug zeigt die Lage der Gas-, Strom-, und Wasserleitungen auf der Lie-
genschaft. 
 

4.5 Land- und Forstwirtschaft 

Festgehalten wird, dass sich die Liegenschaft in einem städtischen Gebiet und somit außerhalb eines 
landwirtschaftlichen Areals und in keinem Waldgebiet befindet.  
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5. Altlastenportal 

Die üblichen Untersuchungen haben keine Hinweise darauf ergeben, dass die Immobilie von einer wert-
beeinflussenden Kontaminierung, sei sie natürlichen oder chemischen Ursprungs, betroffen ist. Wird nach-
träglich festgestellt, dass die Immobilie oder ein benachbartes Grundstück von einer Kontaminierung 
betroffen ist oder dass das Grundstück in einer Weise genutzt wurde oder wird, die zu einer Kontaminie-
rung führen würde, könnte dies den ausgewiesenen Wert verringern. Dies gilt auch für die eingesetzten 
Baustoffe und Materialien der Baulichkeit. Es wird davon ausgegangen, dass keine gesundheitsgefähr-
denden Stoffe eingesetzt wurden bzw. keine Materialien vorhanden sind, die im Zuge der Entsorgung die 

Eluatklasse D der ÖN S2100 überschreiten, sondern auf Grundlage der Deponieverordnung 2008 eine 
Entsorgung auf einer Baurestmassendeponie zulassen. 
Die Bewertung erfolgt auch unter der Annahme, dass keine Materialien und Stoffe vorhanden sind, deren 
Verunreinigung die Grenzwerte der Baurestmassendeponie überschreitet. 
Bei der Wertermittlung wird somit davon ausgegangen, dass „keine anthropologischen Veränderungen 
der natürlichen Zusammensetzung des Untergrundes oder von Bauwerken/Baulichkeiten, des Wassers 

oder der Luft durch Materialien oder Stoffe, die mittelbar oder unmittelbar schädliche Auswirkungen auf 
den Menschen oder die Umwelt haben können und zu erhöhten Aufwendungen, Haftungen oder Risiken 
des Eigentümers oder Nutzers führen“ vorliegen5. 
 
Die fertigende Sachverständige hat die nachstehende Abfrage im Altlastenportal durchgeführt: 

 

Auszug aus dem Altlastenportal, Quelle: www.umweltbundesamt.at 

Laut Erhebungen der fertigenden Sachverständigen im Altlastenportal des Umweltbundesamtes sind so-
mit keine Hinweise auf Altlasten vorhanden. 
 
Weitergehende Untersuchungen sind nicht Gegenstand des Auftrages. Haftungen der Sachverständigen 
aus diesem Titel sind ausgeschlossen. Sollten dennoch derartige Wertminderungen konkret festgestellt 
werden, bedarf es einer exakten Bodenuntersuchung durch einen entsprechenden Sachverständigen. Auf-

grund dieses sodann erstellten Bodenanalysegutachtens können durch die fertigende Sachverständige 
Wertminderungsbeträge der Liegenschaft in einer Ergänzung zu diesem Gutachten festgestellt werden. 
Wird nachträglich festgestellt, dass die Immobilie oder ein benachbartes Grundstück von einer Kontami-
nierung betroffen ist oder dass das Grundstück oder die Gebäude in einer Weise genutzt wurden oder 
werden, die zu einer Kontaminierung führen könnte, könnte dies den ausgewiesenen Wert verringern.  

 
Wertminderungen durch die Liegenschaft entwertende Altbodenverhältnisse sind nicht bekannt. Die Er-

mittlung des Umweltzustandes des Projekt- und Untersuchungsgebietes iS der ÖNORM S 2093 durch 
Erhebungen und Erkundigungen ist nicht beauftragt. 

 
5 Definition Kontamination iS der ÖNORM S 2093 
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GEBÄUDEDATEN 

1. Beschreibung der Baulichkeiten 

Das Wohnhaus Sterneckstraße 3 in 5020 Salzburg umfasst nach den Planunterlagen ein Erdgeschoß, 
drei Obergeschoße, ein Dachgeschoß und ein Kellergeschoß. Nördlich des Gebäudes befindet sich ein 
kleiner Garten, der laut den erteilten Auskünften der verpflichteten Partei vom Mehrheitseigentümer der 
Liegenschaft genutzt wird. Gemäß dem Auszug aus dem Wohnungseigentumsvertrag (Urkunde TZ 
2019/1985) Punkt. XVIII, wurde die Benützung des Gartens mittels Benützungsvereinbarung festgelegt: 

 

Das Gebäude wurde im Jahr 1905 von dem Architekten und Baumeister Jacob Ceconi geplant und errichtet 
und umfasste damals vier Geschoße mit Souterrain. Am 17.11.1944 wurde es durch Bomben beschädigt 
und im Anschluss wieder instandgesetzt, im Zuge der Instandsetzung wurden die Balkone im Norden des 
Gebäudes errichtet. Das Dachgeschoß wurde Mitte der 1980er Jahre ausgebaut. Auf der Liegenschaft 
befinden sich keine Parkplätze. 
 
Das Objekt wurde augenscheinlich in Massivbauweise ausgeführt, die im Bauakt vorgefundenen Baube-

schreibungen liegen diesem Gutachten bei, die darin enthaltenen Angaben konnten jedoch bei der Be-
fundaufnahme nicht im Detail mit dem Bestand in der Natur verglichen werden. Die ursprüngliche Bau-
beschreibung aus dem Jahr 1905 konnte dem Bauakt nicht entnommen werden. 

 
Die Trinkwasserversorgung erfolgt nach erteilten Auskünften über die Ortswasserleitung und die Abwas-
serbeseitigung über das Ortskanalnetz. 

 

1.1 Kurzbeschreibung der zu bewertenden Liegenschaftsanteile: 

Die Befundaufnahme beginnt im Kellergeschoß.  

Vom Vorraum im Kellerflur aus, rechts in der Ecke, führt der Weg geradeaus zu dem im Zuge der Befund-
aufnahme von der beklagten Partei gezeigten und laut den erteilten Auskünften zur Wohnung zugeord-
neten Kellerabteil. Seitens der verpflichteten Partei wurde mitgeteilt, dass Allgemeinräume im Kellerge-
schoß nicht vorhanden seien.  

Die gefertigte Sachverständige hat die Akten der Schlichtungsstelle Salzburg erhoben. Im Akt Nr. 27187 
aus 2005 wurde ein Plan erhoben, der eine farbliche Markierung der Kellerabteile beinhaltet. Seitens der 
verpflichteten Partei wurde am Tag der Befundaufnahme das Kellerabteil Nr. 8 laut diesem Plan gezeigt. 

Inwieweit die Zuteilung der Kellerabteile sowie das Flächenausmaß mit der Parifizierung übereinstimmt, 
konnte nicht verifiziert werden. 
 

Festgehalten wird, dass im allgemeinen Stiegenhaus teilweise Feuchtigkeitsschäden an den Wänden sicht-
bar sind (siehe Fotodokumentation). 
 

Die bewertungsgegenständliche Wohnung befindet sich im 3. Obergeschoß des Gebäudes. 
 
Die Wohnungseingangstür ist als Sicherheitstür ausgeführt und in eine Holzzarge eingesetzt. Im allge-
meinen Stiegenhausbereich sind oberhalb der Wohnungseingangstür Rissbildungen sichtbar. 
 
Der Vorraum der Wohnung ist mit einem Laminatboden ausgestattet. Die Wände sind weiß gestrichen, 
die Decke ist mit Holz verkleidet und mit integrierten Spots versehen.  
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Vom Vorraum führt eine alte Holztür, die in eine Holzzarge eingebaut wurde, in das Schlafzimmer. 
Dieses ist mit einem Parkettbodenbelag ausgestattet, die Wände und die Decke sind weiß gestrichen. 
Der Raum weist eine Raumhöhe von geschätzt knapp 4 Metern auf. Die Kunststofffenster verfügen über 

eine Isolierverglasung. Unterhalb der beiden Fenster befinden sich jeweils ältere Heizkörper. Festgehalten 
wird, dass im Übergangsbereich vom Vorraum in das Schlafzimmer eine geringer Boden-Höhendifferenz 
besteht. 
Vom Vorraum gelangt man über eine ältere Holztüre in einer Holzzarge in die Toilette. Hier sind die 
Wände weiß gestrichen, der Boden ist gefliest, die abgehängte Decke ist mit Holz verkleidet, eine einfache 
Deckenleuchte ist in die Holzdecke eingebaut. Ein Stand-WC mit Aufputz-Spülkasten ist vorhanden. Hier 
befindet sich der Gaszähler der Wohneinheit. Laut den erteilten Auskünften gibt es keine Abluftanlage, 

ein kleiner Rippenheizkörper ist installiert. 
Vom Vorraum ist weiters die Küche erreichbar, die ebenfalls über eine ältere Holztür in einer Holzzarge 
zugänglich ist. Der Bodenbelag besteht aus PVC, die Wände und die Decke sind weiß gestrichen bzw. ein 
Wandbereich weist eine Holzvertäfelung auf. In der Küche ist die Gastherme untergebracht. 
  

An der Decke sind Feuchtigkeitsschäden sichtbar, die laut den erteilten Auskünften auf einen Wasser-
schaden in der darüberliegenden Wohnung zurückzuführen sind. Dieser wurde laut den erteilten Auskünf-

ten bereits saniert, die entsprechenden Malersanierungsarbeiten in der gegenständlichen Wohnung sind 
noch durchzuführen. 
 
In der Küche ist eine Waschmaschine aufgestellt. Die Küche selbst besteht aus Ober- und Unterschränken 
in Holzausführung mit einer Kunststoffarbeitsplatte. Zwischen Ober- und Unterkästchen ist eine Kuststoff-
Verblendung gesetzt. Zur Ausstattung gehören eine Abwasch mit Mischbatterie, ein Stand-E-Herd mit 

Ceranfeld sowie ein freistehender Kühl- und Gefrierschrank. 
Von der Küche führt eine doppelflügelige Holzschwingtür in ein kleines Badezimmer. Der Boden ist ge-
fliest, die Wände sind bis auf eine Höhe von etwa 1,70 Metern ebenfalls gefliest, teils auch weiß gestri-
chen. Festgehalten wird, dass die Raumhöhe im Badezimmer lediglich rund 1,80 Meter beträgt. Ein klei-
nes, älteres Holzfenster Richtung Garten ist vorhanden, ebenso ein alter Heizkörper. Das Badezimmer ist 
mit einem Waschbecken mit Mischbatterie sowie einer Badewanne ausgestattet, die über einen getrenn-
ten Kalt- und Warmwasserhahn mit Handbrause verfügt. Die Fugen im Bereich der Badewanne sind teil-

weise schadhaft. 
Von der Küche aus gelangt man über eine ältere Kunststoff-Terrassentür auf den Balkon. Dieser ist über 

eine Stufe erreichbar und mit einem rohen Estrichboden versehen. Der Balkon ist mit einem Metallgelän-
der gesichert und verfügt über ein Glasvordach. 
Von der Küche zurück in den Vorraum und von hier nach rechts gehend, erreicht man einen Abstellraum. 
Dieser Bereich wurde nachträglich in Leichtbauweise vom Vorraum abgetrennt. Im Abstellraum ist ein 
Stromanschluss vorhanden. 

Vom Vorraum gelangt man weiters über eine Holztür mit einer Holzzarge in das Wohnzimmer. Der Boden 
ist mit einem Parkettbodenbelag belegt, die Wände und die Decke sind weiß gestrichen. Im Wohnzimmer 
ist ein Ofen für feste Brennstoffe aufgestellt, zwei Kunststofffenster sind vorhanden. 
Vom Wohnzimmer führt eine Tür in das zuvor beschriebene Schlafzimmer. Diese Türe war am Tag der 
Befundaufnahme durch einen Kasten zugestellt. 
 

Es bleibt festzuhalten, dass das Gebäude über keinen Personenlift verfügt und auf Eigengrund 
keine Parkplätze zur Verfügung stehen. 
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1.2 Betriebskostenabrechnung 

Laut den erteilten Auskünften wird die Hausverwaltung durch die im Gebäude wohnhaften 
 durchgeführt. Die Wärmeversorgung erfolgt über gasbefeuerte Etagenhei-

zungen. 
 

◼ Nach den seitens der verpflichteten Partei zur Verfügung gestellten Unterlagen beträgt das mo-

natliche Akonto für die laufenden Kosten der W 7 (Betriebskosten- und Verwaltungskostenakonto 

inkl. USt) seit April 2024 € 120,00. 

◼ Die nachstehende Betriebskostenabrechnung 2023 wurde uns von der verpflichteten Partei zur 

Verfügung gestellt: 

 

◼ Der Reparaturfond wurde per 31.12.2023 mit € 9.481,15 bekanntgegeben: 

 

◼ In einem Telefonat mit dem Verwalter, , teilte dieser mit, dass für das Gebäude kein 

Energieausweis vorhanden ist. Größere Investitionsvorhaben in der laufenden Periode sind nicht 

vorgesehen. Vor rund 4 Jahren wurde das Blechdach des Gebäudes neu gestrichen. Die allgemei-

nen Elektroanlagen im Gebäude befinden sich demnach in einem zeitgemäßen Zustand. Im Kel-

lergeschoß sind keine Allgemeinräume vorhanden.  

Seitens der gefertigten Sachverständigen wird diesbezüglich darauf hingewiesen, dass aus den 

Planunterlagen im Schlichtungsstellenakte im Kellergeschoß (auf Blatt 41 in diesem Gutachten 

dargestellt) eine Allgemeinwaschküche ersichtlich ist. 
  

verpflichtete Partei Gesamt

Stand per 31.12.2022 469,03€          10.469,83€     

Zugang 2015 140,00€          1.546,60€       

Haustürschloss 6,52-€              60,01-€            

Haustürschloss 14,30-€            131,66-€          

Türschloss 58,32-€            537,01-€          

Glasreparatur Stiegenhaus/Keller 26,72-€            246,01-€          

Elektro Berger Klingel 161,62-€          1.488,23-€       

Kontoführung 7,86-€              72,36-€            

Stand per 31.12.2023 333,69€          9.481,15€       
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2. Bau - und Erhaltungszustand 

Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes wurde ausschließlich durch äußeren Augenschein anläss-
lich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte Untersuchungen des Bauzustandes, der 
Installationen und technischen Einrichtungen wurden von der fertigenden Sachverständigen nicht durch-
geführt und waren nicht Gegenstand des Auftrages. Zerstörende Untersuchungen werden nicht ausge-
führt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe aus Auskünften, die der Sachverstän-
digen gegeben werden, auf vorgelegten Unterlagen oder Vermutungen beruhen. 
 

Bau- u Erhaltungszustand allgemeine Teile 

  sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht 

Fassadenflächen        
 

       

Dachdeckung Eine Begehung des Daches war nicht möglich 

Spenglerarbeiten        
 

       

Kaminköpfe Eine Begehung des Daches war nicht möglich 

Fenster        
 

       

Stiegenhaus                

Keller                

 

Nachstehend eine Erläuterung der verwendeten Kriterien:  
 
Sehr gut Keinerlei rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand. 
Gut Kaum rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand, ei-

nige kleine Reparaturen erforderlich. 

Mittel Rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand vorhan-
den, der in einem mittleren Zeithorizont von 5 Jahren abgearbeitet werden muss. 

Schlecht Alle Bauteile weisen Mängel auf, erheblicher rückgestauter Instandhaltungs-, Instandset-
zungs- oder Verbesserungsaufwand vorhanden, eine umfangreiche Sanierungskonzeption 
wird empfohlen. 

Sehr schlecht Das Gebäude entspricht in Summe nicht mehr den relevanten Bestimmungen der jewei-
ligen Bauordnung. Kurz- bis mittelfristig liegt Abbruchreife vor. 
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3. Flächenaufstellung 

Die nachstehenden Flächenangaben wurden der erhobenen Nutzflächenaufstellung entnommen.  
Nachmessungen des Nutzflächenausmaßes wurden von der fertigenden Sachverständigen nicht vorge-
nommen. Inwieweit Flächenangaben, Nutzung und Ausstattungskategorie des Bestandsobjekts dem letz-
ten Konsensstand entsprechen, wurde nicht überprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit des Flächenaus-
maßes kann daher nicht übernommen werden. Die fertigende Sachverständige wird das vorliegende Flä-
chenausmaß in die Wertermittlung einfließen lassen. 
 

Nutzflächen  

Verwendete Unterlagen: 
 

Auszug aus der Urkunde TZ 2019/1985 „Ermittlung der Nutzflächen“;  
Naturmaß wurde nicht genommen! 

      
Einheit W 7 – 3. Obergeschoß     

3.OG:  Wohnung (Vorzimmer, WC, Bad, Küche, Zimmer, Zimmer)   64,62 m² 

 Balkon   4,03 m² 

UG:  Abstellraum    4,86 m² 
     

 

 

Gemäß den erhobenen Planunterlagen des Untergeschoßes aus dem Schlichtungsstellenakt ist 
eine abweichende Aufteilung der Kellerräumlichkeiten ersichtlich. Inwieweit diese Abteilungen 
baurechtlich bewilligt sind, konnte nicht verifiziert werden. Die gefertigte Sachverständige geht in 
der Bewertung von einer konsensgemäßen Baumaßnahme aus. 
 
 

 
 

4. Nutzung 

Die Einheit wird als Zwei-Zimmerwohnung genutzt. 

5. Bestandverträge 

Hinsichtlich der bewertungsgegenständlichen Einheit bzw. Liegenschaftsanteile liegt nach den erteilten 
Auskünften kein Bestandvertrag vor. 
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6. Bauhistorie 

Aus den Erhebungen im Bauakt konnte die nachstehende Bauhistorie festgestellt werden. Darüber hin-
ausgehende Erhebungen beim zuständigen Referenten der Baubehörde über uU anhängige und noch nicht 
in den Bauakt der Liegenschaft abgelegte Urkunden, Ansuchen oder Bescheide sind unterblieben. 
 

Sterneckstraße 3, 5020 Salzburg 

Plan zur Erbauung eines 3 Stock hohen Wohnhauses vom 12.04.1905 

Grundriss-Skizze vom 28.04.1905 

Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot 
Magistrat Salzburg: Apotheker Eduard Topolansky; Bombenbeschädi-

gung, Wiederinstandsetzung 

vom 17.11.1945 
 

Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot 
Magistrat Salzburg: Eduard und Karoline Topolansky; Instandsetzung 
des bombenbeschädigten Hauses Sterneckstraße 3, Wohnfläche 
399,85 m² 

vom 08.03.1946 
 

Ansuchen um Baugenehmigung 
Magistrat Salzburg: Eduard und Karoline Topolansky; Wiederaufbau 
des Stiegenhauses und der anschließenden Wohnungsteile in al-
len 4 Geschoßen 

vom 21.05.1946 
 

Ansuchen um Baugenehmigung 
Magistrat Salzburg: Eduard und Karoline Topolansky; Wiederaufbau 

des Stiegenhauses und der anschließenden Wohnungsteile in allen 4 
Geschoßen (8 Wohnungen mit zusammen 372 m²) 

vom 08.07.1946 
 

Verhandlungsschrift mit Bescheid 
Magistrat Salzburg: Topolansky Eduard u. Karoline, Salzburg, Sterneck-
straße 3; Wiederaufbau 

vom 14.11.1946 
 

Kollaudierung 

Magistrat Salzburg: Topolansky, Karoline und Altmann Josef und Hilde, 
Salzburg, Sterneckstraße 3; Wiederaufbau nach Bombenschaden 

Bescheid vom 27.03.1950 

Zl. VI/4-1336/50 

Bauvollendungszeugnis 
Magistrat Salzburg: Topolansky, Karoline und Altmann Josef und Hilde, 

Salzburg, Sterneckstraße 3; Wiederaufbau nach Bombenschaden 

vom 29.03.1950 
Zl. VI/4-1336/50 

Ansuchen um baupolizeiliche Genehmigung 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; Einbau einer 
Gasfeuerungsanlage - III. Stock 

vom 28.05.1979 
 

Baubewilligung 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; Einbau einer 
Gasfeuerungsanlage - III. Stock 

Bescheid vom 26.06.1979 
Zl. V/2-6326/79 
 

Bauanzeige 
Magistrat Salzburg:  zus. 6/16, Lotte und Heinz 
Peterlechner zus. 6/16, Freiwillige Feuerwehr 4/16; Verputzausbesse-

rungen und Färbelung der Straßen- u. Stirnfassade 

vom 13.08.1979 
 

Bauanzeige 
Magistrat Salzburg:  Salzburg, Sterneckstraße 3; 

1.Mauerdurchbruch (Zwischenwand) 1. Stock 
2. Ausbau eines Kellerraumes (Estrich, Tür, Fenster) 

vom 02.03.1983 
 

Baubewilligung 
Magistrat Salzburg:  Salzburg, Sterneckstraße 3; 
Um- und Einbau in der 1.Obergeschoßwohnung und im Keller 

Bescheid vom 15.03.1983 
Zl. V/2-3780/83 
 

Kollaudierung 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; Einbau einer 

Gasfeuerungsanlage - III. Stock 

Bescheid vom 01.08.1983 
Zl. V/2-6326/79 
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Bauvollendungsanzeige 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; 

Mauerdurchbruch 1. Stk Ausbau Kellerraum 

vom 13.09.1983 
 

Baubewilligungsansuchen 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, Bfl. 1392/37, KG. 
Stadt Salzburg, Abt. Schallmoos; Dachgeschoßausbau 

vom 03.07.1984 
 

Verhandlungsschrift 

Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, Bfl. 1392/37, 
KG. Stadt Salzburg, Abt. Schallmoos; Dachgeschoßausbau 

vom 21.09.1984 

Zl. V/2-7198/84 
 

Baubewilligung 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, Bfl. 1392/37, 
KG. Stadt Salzburg, Abt. Schallmoos; Dachgeschoßausbau 

Bescheid vom 27.09.1984 
Zl. V/2-7198/84 
 

Amtsbestätigung 
Magistrat Salzburg:  u.a., Sterneckstraße 3, 

Bfl. 1392/37, Wohnhaus; 9 Wohnungen in 6 Geschoßen und 9 Ab-
stellräume 

vom 08.11.1984 
Zl. V/2-7198/84 

 

Baubeginnanzeige 

Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; Dach-
geschoßausbau 

vom 08.02.1985 

 

Bauvollendungsanzeige 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; Dach-
geschoßausbau 

vom 12.07.1985 
 

Kollaudierung 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 
Bfl. 1392/37, KG Stadt Salzburg/ Abt. Schallmoos 
a) Dachgeschoßausbau 
b) Gasfeuerungsanlage 

Bescheid vom 03.10.1985 
Zl. V/2-7198/84 a) 
V/2-5116/85 b) 
 

Feststellung Erhaltungsgebot 
Altstadtkommission Salzburg: Objekt Sterneckstraße 3, Verfahren ge-
mäß § 3 Abs 4 AStEG 1980 - Das Gebäude ist für das Stadtbild von 
Bedeutung. 

Bescheid vom 03.11.1999 
Zl. 5/05/22090/98/9 

Baubewilligungsansuchen 

Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; straßen-
seitige Fassadeninstandsetzung 

vom 13.10.2008 

 

Baubewilligung 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; straßen-
seitige Fassadeninstandsetzung 

Bescheid vom 06.11.2008 
Zl. 05/01/58890/2008/11 
 

Baubeginnanzeige 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; straßen-
seitige Fassadeninstandsetzung 

vom 10.11.2008 
 

Bauvollendungsanzeige 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; straßen-

seitige Fassadeninstandsetzung 

vom 10.11.2008 
 

Überprüfung gemäß § 17 BauPolG 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; straßen-
seitige Fassadeninstandsetzung 

Bescheid vom 10.06.2009 
Zl. 05/02/58890/2008/016 
 

Baubewilligungsansuchen 

Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; Sanierung 

der hofseitigen Fassade und der Wirtschaftsbalkone 

vom 05.09.2012 

 

Baubewilligung 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; Sanierung 
der hofseitigen Fassade und der Wirtschaftsbalkone 

Bescheid vom 09.10.2012 
Zl. 05/01/48443/2012/009 

Baubeginnanzeige 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; Sanierung 
der hofseitigen Fassade und der Wirtschaftsbalkone 

vom 17.04.2013 
(im Amt eingegangen) 

Überprüfung gemäß § 17 BauPolG 
Magistrat Salzburg:  Sterneckstraße 3, 5020; Sanierung 

der hofseitigen Fassade und der Wirtschaftsbalkone 

Bescheid vom 07.10.2013 
Zl. 05/01/48443/2012/013 
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Die im Bauakt, neben den Planunterlagen, vorgefundenen Unterlagen aus dem Jahr 1905 konnten auf-
grund des historischen Alters nicht entziffert werden. Bei der Bewertung wird als Annahme von einem 
konsensgemäß errichteten Gebäude ausgegangen. 

 
Das Gebäude wurde laut den Erhebungen von der Altstadtkommission im Jahr 1999 als erhal-
tenswürdig eingestuft. 

 

 

Auszug aus dem Gutachten der Altstadtkommission; Quelle: Planarchiv 
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7. Gebäudepläne, Baubeschreibung und Auszüge aus der Nutzwertliste 

 

Planunterlagen – Wiederinstandsetzung eines 3 Stock hohen Wohnhauses vom 24.12.1945 - 
Situationsplan  
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Planunterlagen – Wiederinstandsetzung eines 3 Stock hohen Wohnhauses vom 24.12.1945 – 

Grundriss 3. Stock   

Gemäß der Verhandlungsschrift vom 27.03.1950 wurde die Abänderung der Speis in ein Badezimmer 
baurechtlich festgehalten. 
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Planunterlagen – Wiederinstandsetzung eines 3 Stock hohen Wohnhauses vom 24.12.1945 - 

Untergeschoß  
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Auszug aus dem Schlichtungstellenakt - Plan Untergeschoß   
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Planunterlagen – Wiederinstandsetzung eines 3 Stock hohen Wohnhauses vom 24.12.1945 – 

Südansicht (Straße)  
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Planunterlagen – Wiederinstandsetzung eines 3 Stock hohen Wohnhauses vom 24.12.1945 - 

Schnitt  
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Technische Beschreibung Gasfeuerung 3. Stock - 1983  

 

 



 
 
 

Blatt      45 von 82  

Schätzung der 134/1234 Miteigentumsanteile BLNR22 verbunden mit WE an der Einheit W 7 

der Liegenschaft EZ 80358 Grundbuch 56537 Salzburg in 5020 Salzburg, Sterneckstraße 3 

 

Einreichplan Gasfeuerung 3.Stock 1983  
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Bauanzeige Umbau 1.Stock und Kellerraum - 1983  
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Dachbodenausbau 1984 – Schnitt und Ansicht  
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Dachbodenausbau 1984 - Baubeschreibung  
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Fassadenrenovierung (Straßenseite) 2008  
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Renovierung hofseitige Fassade, Balkonsanierung 2013  
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Auszug aus der Nutzflächenaufstellung – TZ 2019/1985  
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Auszug aus der Nutzwertliste – TZ 2019/1985  
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Bescheid Nutzwertfestsetzung – TZ 2019/1985  

 

 



 
 
 

Blatt      55 von 82  

Schätzung der 134/1234 Miteigentumsanteile BLNR22 verbunden mit WE an der Einheit W 7 

der Liegenschaft EZ 80358 Grundbuch 56537 Salzburg in 5020 Salzburg, Sterneckstraße 3 

C. FOTODOKUMENTATION 

Außenansichten  

  

Bild 1 von 22 
Ansicht aus Süden 

Bild 2 von 22 
Ansicht aus Nordwesten 

 Allgemeinbereiche 

 

 
Bild 3 von 22 

Blick auf die Hauseingangstüre 
Bild 4 von 22 

Blick in das Stiegenhaus 
(Richtung Hausausgang) 
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Bild 5 von 22 
Blick in das Stiegenhaus 

(Richtung Ausgang Garten) 

Bild 6 von 22 
Blick in den Garten 

 Untergeschoß 

  

Bild 7 von 22 
Blick auf Feuchtigkeitsschäden im Stiegenhaus 

Bild 8 von 22 
Blick in den Kellerflur 
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 3.Obergeschoß 

  

Bild 9 von 22 
Blick in das Kellerabteil 

Bild 10 von 22 
Blick auf die Rissbildungen oberhalb der 

Wohnungseingangstüre 

3.Obergeschoß – Wohnung W 7  

  

Bild 11 von 22 
Blick in den Vorraum 

Bild 12 von 22 
Blick in das Schlafzimmer 
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Bild 13 von 22 
Blick in das WC 

Bild 14 von 22 
Blick auf den Gaszähler und die Decke 

in der Toilette 

  

  

Bild 15 von 22 
Blick in die Küche 

Bild 16 von 22 
Blick auf den Feuchtigkeitsschaden an 

der Küchendecke 
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Bild 17 von 22 
Blick Richtung Badezimmer 

Bild 18 von 22 
Blick in das Badezimmer 

  

 

 
Bild 19 von 22 

Blick auf den Balkon 
Bild 20 von 22 

Blick in den Abstellraum 
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Bild 21 von 22 
Blick in das Wohnzimmer 

Bild 22 von 22 
Blick auf den Ofen für feste Brennstoffe  

im Wohnzimmer 
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D. RISIKOEINSCHÄTZUNG 

FUNGIBILITÄT DER LIEGENSCHAFT 

 

Marktgängigkeit und Transaktionsfähigkeit  

über 12 Monate bis zu 12 Monate bis zu 6 Monate 

5 4 3 2 1 

               

 

DRITTVERWENDUNGSFÄHIGKEIT 

 

Drittverwendungsfähigkeit  

nein unwahrscheinlich wahrscheinlich leicht sehr leicht 

5 4 3 2 1 

               

 

KONTAMINATIONSRISIKO 

 

Kontaminationsrisiko  

ja wahrscheinlich wahrscheinlich nicht sehr gering nein 

5 4 3 2 1 

               

 

MARKTSEGMENTIERUNG 

 

Nachfrage aufgrund des Standortes – Einschätzung der SV  

keine wenig durchschnittlich groß sehr groß 

5 4 3 2 1 

               

 

VERMIETBARKEIT 

 

Vermietbarkeit der Liegenschaft   

über 12 Monate bis zu 12 Monate bis zu 6 Monate 

5 4 3 2 1 
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E. BEWERTUNG 

TERMINOLOGIE 

1. Verkehrswert gem § 2 (2) LBG 

Es ist der Verkehrswert zu ermitteln, also jener Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise 
im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Der ermittelte Wert berücksichtigt die zum 
Bewertungsstichtag bekannten Marktverhältnisse. 

 
Ziel des Gutachtens ist sohin die Ermittlung des Verkehrswertes der beschriebenen Sache. Dieser wird 
durch den Preis bestimmt, der üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr bei einer Veräußerung zu 

erzielen ist. Dabei sind alle tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Umstände, die den Preis be-
einflussen, zu berücksichtigen. Außergewöhnliche oder persönliche Verhältnisse bleiben jedoch außer Be-
tracht. 
 

Grundlage für die Erzielung des im Gutachten ermittelten Wertes sind entsprechende Vermarktungsakti-
vitäten. Diese sind primär ein entsprechend langer Vermarktungszeitraum und ein entsprechendes Maß 
der Publizität. 
 
Für das Erreichen einer entsprechenden Publizität ist es erforderlich, sämtliche Marketingmaßnahmen zu 
ergreifen. Die Kosten für diese Marketingmaßnahmen sind im Ergebnis dieser Wertermittlung nicht be-

rücksichtigt. 
 
Gemäß § 2 LBG bestimmen sich die allgemeinen Wertverhältnisse nach der Gesamtheit der am Werter-
mittlungsstichtag für die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für Angebot und Nachfrage maß-
gebenden Umstände, wie die allgemeine Wirtschaftssituation, der Kapitalmarkt und die Entwicklung am 
Ort – die Gesamtsituation bildet den Preis. 
 

Der Verkehrswert lt. Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) definiert sich wie folgt: 

§ 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt wird, ist der Verkehrswert der Sache zu ermit-
teln. 
(2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für 
sie erzielt werden kann. 
(3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der Ermittlung des 
Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

2. Wertermittlungsverfahren – LBG 

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens und dessen Kombination ist legal wie folgt geregelt: 

§ 3 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft ent-
sprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 
5) und das Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht. 
(2) Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestimmenden Umstände erforderlich ist, 
sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 

 

VERFAHREN 

1. Vergleichswertverfahren 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Vergleichswertverfahren sind im Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(LBG) unter § 4 LBG und § 10 LBG wie folgt festgelegt: 
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§ 4 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleich-
barer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflus-
senden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache 
und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu be-
rücksichtigen. 
 
(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum Bewer-
tungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, 
sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder 
abzuwerten. 
 
(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände der 
Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhält-
nisse und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 
 
§ 10 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Beim Vergleichswertverfahren sind überdies die zum Vergleich herangezogenen Sachen anzuführen und ihre Wert-
bestimmungsmerkmale zu beschreiben, die dafür erzielten Kaufpreise anzugeben und allfällige Zu- oder Abschläge (§ 

4 Abs 1), Auf- oder Abwertungen (§ 4 Abs 2) und Kaufpreisberichtigungen (§ 4 Abs 3) zu begründen. 

 
Das Vergleichswertverfahren vollzieht sich schematisch in folgenden Stufen: 
 
Stufe 1 Ausgangspunkt des Verfahrens ist die Suche nach Kaufpreisen, die auf dem Grundstücksmarkt 
für vergleichbare Objekte erzielt werden. Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert 
beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. 
 

Kriterium der hinreichenden Übereinstimmung ist neben der Stichtagsbezogenheit auch der Grundstücks-
zustand, der sich nach den rechtlichen Gegebenheiten, den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes ergibt. 
 
Weitere wertbeeinflussende Merkmale im Sinne der hinreichenden Übereinstimmung sind sohin Art und 
Maß der baulichen Nutzbarkeit, wertbeeinflussende Rechte oder Lasten, der beitrags- oder abgabenrecht-
liche Zustand, die Beschaffenheit und die tatsächliche Eigenschaft des Bewertungsgegenstandes sowie 

die Lage, die durch Verkehrsanbindung, Nachbarschaft, Wohn- und Geschäftslage und die Umweltein-
flüsse charakterisiert wird. 
 
Stufe 2 Da sich der Verkehrswert nach dem im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ohne Rücksicht auf un-
gewöhnliche oder persönliche Verhältnisse erzielbaren Preis bemisst, dürfen die herangezogenen Ver-
gleichswerte nicht durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst worden sein. Die Ver-

gleichspreise müssen daher auf eine solche Beeinflussung untersucht werden. Wird festgestellt, dass die 
Höhe eines Kaufpreises durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst worden ist, so ist 
dieser Kaufpreis als Vergleichswert auszuscheiden, es sei denn, die Auswirkungen der Besonderheiten auf 
den Kaufpreis sind „sicher“ zu erfassen. Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch unge-
wöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Ver-
gleich also nur dann herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wert-
mäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 

 
Stufe 3 Jede Liegenschaft hat ihre eigene Individualität und weist mehr oder weniger große Unterschiede 
in ihren Zustandsmerkmalen gegenüber den in Betracht kommenden Vergleichsgrundstücken auf. Neben 
diesen qualitativen Unterschieden ist zu berücksichtigen, dass die für die Vergleichsgrundstücke auf dem 

Markt ausgehandelten Preise zu einer Zeit vereinbart wurden, die gegenüber dem Wertermittlungsstich-
tag von einem unterschiedlichen allgemeinen Preis- oder Wertniveau bestimmt ist. Die allgemeinen Wert-
verhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sind nämlich insbesondere aufgrund von Veränderungen in all-

gemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen idR stetigen Schwankungen unterworfen und nur selten, allen-
falls kurzfristig konstant. Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsver-
kehr in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor 
oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen 
Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 
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Stufe 4 Hat man die zum Preisvergleich herangezogenen Kaufpreise aufeinander abgestimmt, so werden 
diese Kaufpreise immer noch in einem gewissen Umfang voneinander abweichen, ohne dass diese Streu-
ung auf bestimmte Einflüsse zurückgeführt werden kann. Nicht der höchste und nicht der niedrigste Preis 

innerhalb des Streuungsbereiches kann der Vergleichswert sein. Das gewogene Mittel der Vergleichspreise 
ist als der am wahrscheinlichsten zu erzielende Preis des Bewertungsgegenstandes und somit als Ver-
gleichswert anzusehen. 
 
Das Vergleichswertverfahren folgt dem Gedanken, dass eine Sache so viel wert ist, wie üblicherweise im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr dafür als Preis erzielt werden kann. Die Orientierung an Preisen für ver-
gleichbare Objekte – wie sie im allgemeinen Geschäftsverkehr durchaus üblich ist – entspricht auch den 

am Grundstücksmarkt vorherrschenden Gepflogenheiten. Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens 
setzt daher eine sorgfältige Beobachtung des Marktgeschehens voraus.  
 
Das Vergleichswertverfahren ist insbesondere zur Ermittlung des Verkehrswertes unbebauter Liegen-
schaften sowie allgemein des Bodenwertes im Sachwertverfahren und im Ertragswertverfahren anzuwen-

den. 
 

Zudem kann es bei bebauten Liegenschaften angewendet werden, wenn zwischen den Vergleichsobjekten 
und dem Bewertungsgegenstand eine hinreichende Übereinstimmung in wertrelevanten Merkmalen be-
steht. Dies ist in der Praxis insbesondere bei Eigentumswohnungen der Fall. 
 
Das Vergleichswertverfahren führt im Allgemeinen durch Mittelung von zeitnahen Kaufpreisen vergleich-
barer Grundstücke direkt zum Verkehrswert. Anpassungen an die Gegebenheiten des Marktes, wie sie 

beim Ertragswert- und mehr noch beim Sachwertverfahren gegebenenfalls erforderlich werden, können 
weitestgehend außer Ansatz bleiben, da die aktuelle Marktsituation sich in den erhobenen Vergleichswer-
ten widerspiegelt. 
 
Im praktischen Einsatz stellt sich häufig das Problem, dass 

◼ vielfach keine ausreichende Zahl an Kaufpreisen (Vergleichsgrundstücke) vorliegt, 

◼ die Wertermittlungsobjekte oft nicht direkt vergleichbar sind, 

◼ die Kaufpreise für einen Preisvergleich nicht geeignet sind (Liebhaberpreise, Gefälligkeitspreise, 

Zwangsversteigerungen) oder aber die Mechanismen zur Preisbildung mangels Informationen 

nicht nachvollziehbar sind, 

◼ die Kaufpreise zu wenig zeitnah um den Wertermittlungsstichtag angefallen sind. 

 
Bei der Heranziehung von Vergleichswerten kann ebenso wie beim Sachwert und beim Ertragswert auch 

eine Trennung des Bodens vom Gebäude vorgenommen werden. Darüber hinaus ist die Marktsituation zu 
beachten, sodass es insgesamt drei Vergleichsebenen gibt: 

◼ Vergleichbarkeit des Bodens 

◼ Vergleichbarkeit der Baulichkeiten 

◼ Vergleichbarkeit der Marktsituation. 

 

Vergleichbarkeit des Bodens: 
Für die Vergleichbarkeit des Bodens müssen nachstehende Eigenschaften hinreichend übereinstimmend 

sein: Ortslage, Grundstückslage, Art der baulichen Nutzung, Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaf-
fenheit, Grundstückszuschnitt, Grundstücksgröße, Erschließungszustand, Umgebungsinfrastruktur und 
die demographische Struktur. 
 
Vergleichbarkeit der Baulichkeiten: 

Für die Vergleichbarkeit von Gebäuden oder Wohnungen sind nachstehende wesentliche Vergleichsmerk-
male zu berücksichtigen: Art, Beschaffenheit, Größe, Ausstattung, Lage, Besonderheiten, Außenanlagen. 
 
Vergleichbarkeit der Marktsituation: 
Die Vergleichbarkeit der Marktsituation ist ebenfalls immer zu untersuchen. Da es sich beim Preis des 
Vergleichsobjektes um einen bereits vollzogenen Interessensausgleich handelt, muss ermittelt werden, 
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ob die unterschiedlichen Zeitpunkte und Orte des Marktgeschehens überhaupt miteinander vergleichbar 
sind. Darüber hinaus ist festzustellen, ob die seinerzeitigen Marktteilnehmer als Anbieter und Nachfrager 
heute ebenfalls erwartet werden können. Es ist daher zu untersuchen, ob das Angebot und die Nachfrage 

vergleichbar sind. 
 
Die Feststellung des Bodenwertes kann auch über einen indirekten Preisvergleich erfolgen. Im indirekten 
Vergleichswertverfahren wird geprüft, welche Nutzfläche bei Neuerrichtung eines Gebäudes unter Berück-
sichtigung des gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes realisiert werden könnte. Die erzielbare 
Nutzfläche multipliziert mit dem marktkonformen Grundkostenanteil ergibt den Bodenwert. 
 

2. Sachwertverfahren 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Sachwertverfahren sind im Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 

unter § 6 LBG wie folgt festgelegt: 

§ 6 Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des 
Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln (Sachwert). 
 
(2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter 
und unbestockter Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder Be-
stockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband ergeben, sind 

gesondert zu berücksichtigen. 
 
(3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner Ermittlung ist in der Regel vom Herstel-
lungswert auszugehen und von diesem die technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige Wert-
änderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände wie etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere 
öffentlich-rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten sind gesondert zu 
berücksichtigen. 

 
Das Sachwertverfahren stellt das grundsätzliche Verfahren dar und kann bei allen Arten von Liegenschaf-
ten angewendet werden. Vor allem wird es bei Ein- und Zweifamilienwohnhäusern und Reihenhäusern 

angewandt. Der Sachwert ist die Summe aus dem Bodenwert und dem Bauwert. Bei der Berechnung des 
Bauwerts wird vom Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag ausgegangen und dieser um die tech-
nische (Alter, Baumängel, Bauschäden) und wirtschaftliche (zeitgemäßen Bedürfnissen nicht entspre-

chender, unwirtschaftlicher Aufbau wie z.B. Grundrissgestaltung, Geschoßhöhe) Wertminderung gekürzt6. 
 
Der Sachwert einer Liegenschaft ergibt sich sohin aus folgenden Komponenten: 
 
 Bodenwert (über das Vergleichswertverfahren) 

+ Herstellungskosten der baulichen Anlagen (Vergleichswertverfahren) 

– Korrektur wegen des Gebäudealters 

± Korrektur wegen sonstiger Umstände 

= Sachwert 

 
Je älter ein Gebäude wird, desto mehr verliert es an Wert. Dieser Wertverlust ergibt sich aus der Tatsache, 
dass die Nutzung eines "gebrauchten" Gebäudes im Vergleich zur Nutzung eines neuen Gebäudes mit 
zunehmendem Alter immer unwirtschaftlicher wird. Der Wertverlust muss als Korrekturgröße im Sach-

wertverfahren berücksichtigt werden. Zur Bemessung der Korrekturgröße müssen zunächst die wirt-
schaftliche Gesamtnutzungsdauer und die wirtschaftliche Restnutzungsdauer des Bewertungsobjekts er-

mittelt werden. 
 
Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist der Zeitraum, in dem die baulichen Anlagen bei ordnungsge-
mäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie 
wird im Allgemeinen durch Abzug des Alters von der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer der baulichen 
Anlagen ermittelt.  
 

 
6 Quelle: Kranewitter, Heimo: Liegenschaftsbewertung 
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Der Wert der baulichen Anlagen ergibt sich aus dem Herstellungswert abzüglich der altersbedingten und 
einer allfälligen außerordentlichen Wertminderung. Der Herstellungswert wird aus den gewöhnlichen Kos-
ten auf Basis der Raummeterpreise oder der Quadratmeterpreise ermittelt. Die altersbedingte Wertmin-

derung findet durch einen prozentuellen Abschlag vom Herstellungswert meist nach der linearen Abschrei-
bung Berücksichtigung. Außerordentliche Wertminderungen werden nach den Kosten ihrer Beseitigung 
ermittelt. 
 
Neben dem Wert der baulichen Anlagen ist auch der Wert der Außenanlagen (d.h. die Befestigung der 
Bodenflächen, die Einfriedungen, Beleuchtung der Freiflächen, etc.) festzusetzen und wird meist mit ei-
nem Pauschalbetrag angesetzt. 

3. Ertragswertverfahren 

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Ertragswertverfahren sind im Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 

unter § 5 LBG wie folgt festgelegt: 
 

§ 5 LBG Ertragswertverfahren 
(1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag 
zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nut-
zungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 
 
(2) Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache tatsächlich erzielt wurden (Roh-
ertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Sache (Bewirtschaf-
tungsaufwand) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuzie-
hen, soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags ist auf 
das Ausfallswagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 
 
(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar oder weichen sie von 
den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen, die bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei einer solchen Bewirt-
schaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allge-
mein anerkannte statistische Daten herangezogen werden. 
 
(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art üblicherweise erzielbaren 
Kapitalverzinsung. 

 
Die Anwendung dieses Verfahrens ist bei bebauten Liegenschaften üblich, bei denen durch Vermietung 
oder Verpachtung Erträge erzielt werden können bzw. könnten. Der Liegenschaftswert wird durch den 
nachhaltig erzielbaren Liegenschaftsertrag bestimmt. 

 
Der Ertragswert setzt sich aus dem Bodenwert und dem Gebäudeertragswert zusammen. Für die Ermitt-
lung des Bodenwertes wird das Vergleichswertverfahren herangezogen. Der Gebäudeertragswert wird als 
Kapitalwert einer Zeitrente (Rentenbarwert) betrachtet und in der Weise errechnet, dass der auf die bau-
lichen Anlagen entfallende Reinertrag, vermindert um die Verzinsung des Bodenwerts, mit einem markt-
gerechten Zinssatz entsprechend der angenommenen Restnutzungsdauer kapitalisiert wird7. 
 

Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewer-
tungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und entsprechend 
der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln. Grundlage ist in erster Linie der aus dem 
Blickwinkel des Bewertungsstichtages zukünftig erzielte Ertrag und der dafür anfallende Bewirtschaf-

tungsaufwand. Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar 
oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so 
ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt 

werden können, und dem bei einer solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen. 
 
Dieses Verfahren wird üblicherweise bei (bebauten) Liegenschaften in Ansatz gebracht, bei denen (nach-
haltig) Erträge aus Vermietung oder Verpachtung erzielt werden oder zu erzielen sind. 
 

 
7 Quelle: Kranewitter, Heimo: Liegenschaftsbewertung 
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Der Ertragswert wird bestimmt durch die Faktoren: 

◼ Nachhaltiger Jahresrohertrag 

◼ Nachhaltige Bewirtschaftungskosten 

◼ Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen 

◼ Liegenschaftszins (Kapitalisierungszinsfuß) 

Aus dem Jahresrohertrag bestimmt sich nach Abzug von nicht umlagefähigen Betriebs- und Verwaltungs-
kosten sowie kalkulatorischen Instandhaltungskosten unter Berücksichtigung eines immobilienadäquaten 

Ausfallwagnisses der Jahresreinertrag. Aufgrund der unterschiedlichen Restnutzungsdauer von Boden und 
Gebäuden kann eine Aufteilung des Reinertrages auf einen Boden- und Gebäudeanteil erforderlich wer-
den. Zur Abschätzung der Nachhaltigkeitsdauer der Erträge ist zum einen ihre Marktkonformität zu prü-
fen, zum anderen ist von der Restnutzungsdauer der Gebäude auszugehen, die sich bestimmt aus der 
gewöhnlichen Lebensdauer, dem technischen Zustand und der Art ihrer Nutzung. 

 
Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art üblicherweise 

erzielbaren Kapitalverzinsung. In den Liegenschaftszinssatz („Kapitalisierungszinssatz“ laut LBG) fließen 
neben den unmittelbaren Eigenschaften des Bewertungsobjektes noch andere Gesichtspunkte ein, die nur 
mittelbar mit der Immobilie selbst im Zusammenhang stehen, wie die allgemeine wirtschaftliche Situa-
tion, die Lage auf dem Grundstücksmarkt, die Kosten für Hypotheken und sonstige Baugelder, sowie die 
erwartete konjunkturelle Entwicklung. Kurzfristige Veränderungen am Grundstücksmarkt wie auch die 
allgemeine konjunkturelle Entwicklung finden ihren Ausdruck ebenso wie die Art und Struktur der bauli-
chen Anlagen. 

4. Sonstige Wertermittlungsmethoden 

Neben den oben detailliert beschriebenen drei normierten Verfahrensarten sind auch die DCF-Methode im 
Sinne der ÖNORM B 1802-2 und das Residualwertverfahren im Sinne des ÖNORM B 1802-3 als normierte 
Verfahren anzusehen. Neben den sogenannten „normierten Verfahren“ können aber iS des § 3 (1) LBG 

im Bedarfsfall auch dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechende andere Wertermittlungsme-
thoden angewandt werden. Dazu zählt beispielsweise die Profits-Methode. 

VERFAHRENSWAHL 

Bei den bewertungsgegenständlichen Liegenschaftsanteilen ist nach Meinung der gefertigten Sachver-
ständigen das Ertragswertverfahren (siehe Erläuterung Ertragswertverfahren Seite 66 f in diesem Gut-
achten) anzuwenden, da nach der Markterfahrung der gefertigten Sachverständigen aufgrund der Lage, 

des Umfeldes und der Objektkonzeption die Vermietung unter Ertragserzielungsaspekten zukünftig die 
relevante Nutzungsart sein dürfte. 
 
Jeder Eigennutzer, aber auch Investor wird die für ihn gewinnmaximierende Wahl treffen und es spielt 
erfahrungsgemäß keine Rolle, wie teuer oder günstig ein Grundstück oder Gebäude ist. Es zählt vielmehr, 
wie gut eine Liegenschaft zur Erzielung von Gewinnen geeignet ist oder zu welchem Mietzins sich Teilbe-
reiche oder eine ganze Liegenschaft vermieten lassen. 
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WERTERMITTLUNG 

1. Bodenwertermittlung 

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt im Vergleichswertverfahren. 
 
Laut § 4 LBG ist im Vergleichswertverfahren der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten  
Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). 
 

Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend 
mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte 
Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- und Abschläge zu berück-
sichtigen. 
 

Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum 
Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Sowie sie vor oder nach dem Stichtag 

vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des 
betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten. 
 
Aufgrund der durchgeführten Recherchen war feststellbar, dass unmittelbare Vergleichswerte für Grund-
stücke dieser Art und Lage nicht vorhanden waren. Es wurde daher auf Transaktionsdaten mittelbar ver-
gleichbarer Grundstücke zurückgegriffen und die abweichenden Eigenschaften und wertbeeinflussenden 

Faktoren (wie insbesondere Lage, Widmung, Größe, Konfiguration und unterschiedliche Abschlusszeit-
punkte) im Rahmen der Vorgaben des Liegenschaftsbewertungsgesetzes durch Korrekturfaktoren abge-
glichen und somit ein Verkehrswert für die gegenständliche Liegenschaft abgeleitet. 
 
Für diese Liegenschaft wurden folgende mittelbare Vergleichswerte erhoben: 

 

 
Aus den o.a. Vergleichswerten ergibt sich unter Abgleich der wertrelevanten Faktoren ein durchschnittli-
cher Bodenwert von rund EUR 2.790.-/m². 
 
Dies ergibt: 

 

2. Ertragswertermittlung 

 
Bei der Ermittlung des Ertragswertes ist von dem nachhaltig erzielbaren jährlichen Reinertrag auszuge-
hen. Der Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag abzüglich der nicht auf den/die Mieter umlegbaren 

und somit vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskosten. 
 
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig er-
zielbaren Einnahmen aus dem Grundstück, insbesondere Mieten und Pachten (§ 5 II LBG). Der Ermittlung 
des Rohertrags sind in diesem Kontext grundsätzlich nicht die tatsächlichen Mieten, sondern die ortsüb-
lichen nachhaltig erzielbaren Mieten zugrunde zu legen (§ 5 III LBG). 
 

Anteiliger Bodenwert

Grundstück Gst.-Fläche Bodenwert/m² Bodenwert

Grundstück 1392/34 440 m² 2.790,00 €/m² 1.227.600,00 €

Anteiliger Bodenwert 134/1234 

Miteigentumsanteile 133.305,02 €         

Anteiliger Bodenwert 134/1234 Miteigentumsanteile gerundet 135.000,00 €
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Bei der Schätzung der nachhaltigen Miete stützt sich die Sachverständige auf einen fiktiven Mietansatz, 
der aus Vergleichswerten von Maklerkollegen unter Berücksichtigung der mietrechtlichen Gegebenheiten 
gebildet wird und somit das aktuelle Marktgeschehen abbildet. 

Für die Bewertung der gegenständlichen Wohnung wird unter Berücksichtigung der Markt- und mietrecht-
lichen Gegebenheiten eine monatliche Nettomiete in Höhe von € 9,20/m² in Ansatz gebracht. Dies ergibt 
eine wahrscheinlich nachhaltig erzielbare monatliche Nettomiete für die Wohnung W 7 in Höhe € 594,50.  
 
Wie bereits festgehalten, verfügt das Gebäude über keinen Personenaufzug und keine zugehörigen Park-
plätze, die Beheizung erfolgt mittels einer Gasetagenheizung. 
 

Für Adaptierungs- bzw. Sanierungsaufwendungen wird ein Pauschalbetrag in Höhe von  
€ 10.000,00 in Abzug gebracht. Hierbei handelt es sich lediglich um eine pauschale Schätzung ohne 
Einholung von Kostenvoranschlägen als Ansatz zur Berücksichtigung bei der Verkehrswertermittlung. Eine 
genaue Kostenermittlung ist nach Analyse und Vorlage von Angeboten durch gewerbliche Professionisten 

zu erstellen. 
 
Die nachhaltige Nettokaltmiete8 wird vor diesem Hintergrund im Berechnungsblatt dargestellt. 

 
Im erwirtschafteten Rohertrag sind die Erlösanteile für das Zubehör, insbesondere die Küche, Kellerabteil 
etc., bereits enthalten, weshalb auf einen gesonderten Ausweis des Zubehörs verzichtet wird. 
 
Die Bewirtschaftungskosten sind zur ordnungsgemäßen Unterhaltung der Liegenschaft (insbesondere 
der Gebäude) laufend erforderlich. Sie umfassen die Abschreibung, die (nicht umlagefähigen) Betriebs-

kosten, die Instandhaltungskosten, die Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis (§ 5 II LBG). 
Die Abschreibung wird im Rahmen einer Ertragswertberechnung bereits implizit im gewählten Vervielfäl-
tiger berücksichtigt (vgl. auch § 5 II LBG). 
 
Die Verwaltungskosten ergeben sich aus den Arbeitskosten der Liegenschaftsverwaltung und den Auf-
sichts- und Jahresabschlusskosten, soweit diese im Bereich der Vermietung von Flächen nicht durch ver-
tragliche Regelungen auf den Mieter umgelegt werden können. Im vorliegenden Bewertungsfall werden 

die diesbezüglichen Kostenbestandteile mit ca. 1 % der jährlichen Roherträge angesetzt. 

 
Die nicht umlagefähigen Betriebskosten umfassen alle Betriebskostenbestandteile, die aufgrund sub-
optimaler Vertragsgestaltung nicht auf den Mieter umgelegt werden können bzw. wegen Leerstands oder 
sonstiger Gründe entstehen.  
Ausgehend von Erfahrungswerten wird angenommen, dass auch für die Zukunft eine volle Weiterverrech-
nung aller Betriebskosten an den Mieter erreicht werden kann. 

 
Instandhaltungskosten sind Kosten, die aus der Sicherstellung einer langfristigen Vermietbarkeit im 
vertragsmäßigen und ortsüblichen Zustand entstehen. Sie dienen somit der Wahrung und Wiederherstel-
lung des Soll-Zustands und umfassen die Kategorien Wartung, Inspektion und Instandsetzung. Gemäß 
MRG dienen Instandhaltungsmaßnahmen der Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und der 
Beseitigung der durch Abnutzung, Alterung und sonstige Witterungseinflüsse entstehenden baulichen und 

anderen Mängel am Bewertungsobjekt. 
Im Fall des vorliegenden Wertgutachtens wird unter Berücksichtigung der Nutzungskategorie, des Aus-
führungsstandards sowie des Alters der baulichen Anlagen ein kalkulatorischer Ansatz der Instandhal-
tungskosten auf Grundlage von Erfahrungswerten von 15 €/m² Nutzfläche gewählt. Dies entspricht 
einem für derartige Objekte üblichen Ansatz. 
 

Das Mietausfallwagnis ist ein weiterer kalkulatorischer Ansatz, der das Risiko von Ertragsminderungen 

durch Mietrückstände, Mietprozesse und fluktuationsbedingte Leerstände abdeckt. Im Fall des vorliegen-
den Wertgutachtens wird unter Berücksichtigung der Nutzungskategorie (Wohnhaus) ein Ansatz des 
Mietausfallrisikos von 3 % der Jahresroherträge gewählt. 
 

 
8  Anmerkung: Der Begriff „Nettokaltmiete“ oder „Grundmiete“ bezeichnet die dem Vermieter verbleibenden Einnahmen (sog. Haupt-

mietzins). Die umlagefähigen Nebenkosten sind hierin also nicht enthalten. Die nicht umlagefähigen Bewirtschaftungskosten wurden 

hingegen noch nicht subtrahiert. Eine „Bruttomiete“ ist hingegen ein Mietzins, mit welchem Miete und umlagefähige Bewirtschaf-

tungskosten zusammengefasst erhoben werden. Insofern bezieht sich der Begriff „brutto“ hier nicht auf die Umsatzsteuer. Roherträge 

zur Berechnung des Ertragswertes sind immer Nettobeträge i.S.d. Umsatzsteuer, enthalten diese also nicht. 
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Die kumulierten, nicht auf den Mieter umlegbaren Bewirtschaftungskosten ergeben somit für die 
bewertungsgegenständlichen Liegenschaftsanteile 4 % des Jahresrohertrages sowie 
15 €/m² Nutzfläche und bewegen sich somit im üblichen Rahmen für derartige Immobilien. 

 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren.  
Er wird in seiner reinen Form aus Marktdaten (aus Kaufpreisen und den ihnen zugeordneten Reinerträgen) 
im Wege einer retrograden Berechnung abgeleitet. Wahlweise kann auch eine Ableitung aus alternativen 
Anlagen erfolgen, wenn eine der in Frage stehenden immobilienwirtschaftlichen Nutzung entsprechende 
Risikoberücksichtigung sichergestellt werden kann. 
Es wird der Zinssatz zur Diskontierung und Bodenwertverzinsung angewendet, der der Kapitalverzinsung 

bei einer Anlage dieser Kategorie im Geschäftsverkehr üblicherweise zukommt, wobei eine weitergehende 
Begründung folgt (§ 5 IV LBG, § 10 II LBG). Zu bemerken ist hierbei, dass es sich um eine reine Verzin-
sung in Bezug auf den Bodenwertverzinsungsbetrag (Return on Capital) handelt, wohingegen bei einer 
endlichen Nutzungsdauer der baulichen Anlagen der Reinertrag der baulichen Anlagen eine Verzinsung 
und den Werteverzehr der Substanz umfasst (Return on and of Capital). 

Welcher Zinssatz (Liegenschaftszinssatz) der Verzinsung im konkreten Fall zugrunde zu legen ist, richtet 
sich nach der Art des Objektes (Nutzungskategorie), der Mikrolage des Objektes, der Beschaffenheit der 

Immobilie, der Marktlage samt den grundsätzlichen Rahmenbedingungen auf dem überregionalen Immo-
bilienmarkt, der Restnutzungsdauer sowie der Ortsgröße und der zum Wertermittlungsstichtag auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt herrschenden Verhältnisse.  
 
Im Fall des vorliegenden Wertgutachtens wird unter Berücksichtigung der Nutzungskategorie ein Basis-
Liegenschaftszinssatz in Höhe von: 

1,50 % 

gewählt. 
 
Der Liegenschaftsbasissatz orientiert sich an den Vorgaben der Region, in welcher die Bewertung statt-
findet, sowie an den Vorgaben der herrschenden Lehre. Er bildet das untere Ende der für die Nutzungs-
kategorie üblichen Liegenschaftszinssätze ab. Anpassungen beziehen sich somit nicht auf subjektive Ein-

schätzungen der Gutachterin in Bezug auf die Marktlage oder die Erwartungshaltung von Marktteilneh-

mern, sondern vielmehr auf eine nachvollziehbare Adjustierung des Diskontierungssatzes im Rahmen der 
Vorgaben üblicher Bandbreiten9. 
 

Parameter Erläuterung Angabe in % 

Basiszinssatz Unkorrigierter Liegenschaftszinssatz der 
Nutzungskategorie Wohnhaus 

1,50 % 

Anpassungen 1. Anpassung Lage  
(Standortrisiko) 

0,25 % 

2. Anpassung Leerstand wegen  
Modernisierung/Sanierung 

0,25 % 

3. Anpassung Drittverwendungsrisiko  
(Fungibilitätsrisiko) 

0,00 % 

4. Anpassung Wertentwicklungsrisiko  
(Mietentwicklungsrisiko) 

0,00 % 

5. Anpassung Leerstandsquote Standort 
(Marktrisiko) 

0,00 % 

Summe angepasster LSZ  2,00 % 

 
Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer wird auf Basis von Erfahrungs- und Vergleichswerten mit rund 
35 Jahren angenommen. 
 

Vom Rohertrag werden die nicht umlegbaren Bewirtschaftungskosten abgezogen. 

 
9 Bandbreiten des Liegenschaftszinssatzes wurden durch den Gutachter aus den Studien von Simon/Kleiber, Vogels, Ross/Brach-

mann/Holzner, Veröffentlichungen des Hauptverbandes der allg. beeid. und gerichtlich zertifizieren Sachverständigen Österreichs, 

Kranewitter, weiterer Fachliteratur sowie aus Vergleichstransaktionen deduziert. 
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Von den Reinerträgen wird die Bodenwertverzinsung abgezogen und nach Kapitalisierung des sich daraus 
ergebenden Gebäudereinertrages der Bodenwert wieder dazugeschlagen. 
 

Dies ergibt: 

 

 

 

VERKEHRSWERT DER LIEGENSCHAFTSANTEILE 

Gem § 7 LBG ist eine Nachkontrolle anhand der Marktverhältnisse vorzunehmen. Die Marktbeobachtung 
ergibt, dass der ermittelte Wert des Bewertungsgegenstandes der Situation am Realitätenmarkt zum 

Bewertungsstichtag entsprach. Eine Anpassung zur Ermittlung des Verkehrswertes ist daher nicht nötig. 

VERKEHRSWERT DER LIEGENSCHAFTSANTEILE 

„Der Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Ge-
schäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen 
einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben.“ 
 

Wert der 134/1234 Miteigentumsanteile BLNR22 der Liegenschaft 
EZ 80358 KG 56537 Salzburg per 09.01.2025 

€ 205.000,00 

ZUBEHÖR 

Zu bewertendes Zubehör war nicht vorhanden. 

RECHTE UND LASTEN 

Aus dem Grundbuch ersichtliche, wertbeeinflussende dingliche Rechte und Lasten sind nicht 
vorhanden. 

Anteiliger Ertragswert

Einheit Nutzfläche fiktive Miete/m² p.m. Monate Erträge

3.OG: Wohnung W 7 ca.  64,62 m² 9,20 € 12 7.134,05 €

Jahrsrohertrag 7.134,05 €

Bewirtschaftungskosten Basis Basiswert davon

Verwaltungskosten Jahresrohertrag 7.134,05 € 1,00% -71,34 €

Instandhaltungskosten Nutzfläche 64,62 m² 15 €/m² -969,30 €

Mietausfallswagnis Jahresrohertrag 7.134,05 € 3,00% -214,02 €

5.879,39 €

Anteiliger Bodenwert Liegenschaftszinssatz

Anteilige Bodenwertverzinsung (gerundet) 135.000,00 € 2,00% -2.700,00 €

Anteiliger Jahresreinertrag der baulichen Anlagen 3.179,39 €

Restnutzungsdauer (gerundet) 35 Jahre  

Liegenschaftszinssatz 2,00%

Vervielfältiger 25,00

Anteiliger Ertragswert der baulichen Anlagen Reinertrag x Vervielfältiger 79.484,75 €

abzgl. Adaptierungs- und Sanierungskosten geschätzt gerundet - 10.000,00 €

69.484,75 €

Anteiliger Ertragswert der baulichen Anlagen (gerundet) 70.000,00 €

Ertragswert der Liegenschaftsanteile

Anteiliger Bodenwert 135.000,00 €

Anteiliger Ertragswert der baulichen Anlagen (gerundet) 70.000,00 €

Ertragswert der Liegenschaftsanteile 205.000,00 €

205.000,00 €Ertragswert der Liegenschaftsanteile gerundet
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F. ERGEBNIS 

Der Verkehrswert der 134/1234 Miteigentumsanteile BLNR22 verbunden mit 

Wohnungseigentum an der Einheit Wohnung W7 der Liegenschaft EZ 80358 
Grundbuch 56537 Salzburg, in 5020 Salzburg, Sterneckstraße 3 beträgt zum 

Stichtag 09.01.2025 
 
gerundet……………………………………………………………………………€ 205.000,-- 

(In Worten: EUROzweihundertfünftausend) 

 

Die allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

 

Sylvia Anschuber 

Salzburg, am 21. Februar 2025 
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G. BEILAGEN 

1. Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag – TZ 2019/1985 
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H. VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG 

INTERESSENSKONFLIKT 

1. Die Anforderungen an die Sachverständige hinsichtlich ihrer fachlichen Objektivität bedeuten, dass 
sie sich über alle Sachverhalte, die einen Interessenskonflikt darstellen könnten, bewusst sein muss. 
Gleich zu Beginn sollte die Sachverständige den Klienten ersuchen, ihm betroffene beziehungsweise 
mit dem Auftrag in Verbindung stehende Parteien zu benennen, um festzustellen, ob daraus ein mög-
licher Interessenskonflikt für sie selbst, ihre Partner, Mitgeschäftsführer oder nahe Familienmitglieder 
entstehen könnte. 

2. Besteht ein derartiger Konflikt, ist dies dem Kunden schriftlich offenzulegen. Dieser kann daraufhin 
entscheiden, ob er diesen Auftrag bestätigen möchte oder nicht; dies erfordert eine klare Darstellung 
des Sachverhalts in jeglichen Bestätigungen oder Gutachten, die durch die Sachverständige erstellt 

werden. 
3. Es können sich jedoch Umstände ergeben, unter denen die Sachverständige die Annahme eines der-

artigen Auftrags trotz entsprechender Kundenwünsche dennoch ablehnt. 

UNABHÄNGIGKEIT DER SACHVERSTÄNDIGEN 

1. Zwar hat die Sachverständige in ihren Bewertungen und Wertfeststellungen immer objektiv und pro-
fessionell vorzugehen, es wird jedoch seitens der Sachverständigen (und – wo angebracht – seitens 
des Unternehmens, das Bewertungen vornimmt) in vielen Fällen notwendig und professionell sein, 
ihre Unabhängigkeit von jeglicher Partei, die am Bewertungsergebnis interessiert sein könnte, aufzu-
zeigen. Jegliche derartige Verbindungen, andere potenzielle Quellen eines Interessenskonfliktes oder 
weitere Sachverhalte, die die Unabhängigkeit oder Objektivität der Sachverständigen bedrohen, sind 

dem Kunden in schriftlicher Form mitzuteilen und im Gutachten festzuhalten. 
2. Wenn mehrere Sachverständige gemeinsam beauftragt werden, unterliegen diese einzeln, jeder für 

sich, den oben angeführten Anforderungen hinsichtlich Unabhängigkeit und Objektivität.  
3. Es gibt verschiedene Umstände, wo es die Beziehung mit dem Kunden oder anderen Parteien absolut 

zwingend erfordert, dass die Sachverständige nicht nur sachkundig ist bzw. als solches gesehen wird, 

sondern dass sie auch unabhängig ist und kein verborgener Interessenskonflikt besteht – unbescha-

det dessen ob dieser tatsächlich, möglich oder zum Zeitpunkt der Auftragsannahme vorhersehbar ist. 
4. Wenn in einem Land nationale Bestimmungen zur Objektivität und Unabhängigkeit bestehen, sind 

diese ebenfalls zu erfüllen und im Gutachten anzuführen. 
 
Die fertigende Sachverständige erklärt weiters: 

◼ sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die sie vom Auftraggeber oder einem Dritten 

im Zusammenhang mit der Gutachtenserstellung erhalten hat, und  

◼ den Inhalt des Gutachtens selbst, insbesondere die ermittelten Werte 

vertraulich zu behandeln. 

1. 0 




